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Der Dusch. und Baderaum in der Kleinwohnung. Erdgeschoßgrundrlß, langs. un.d Oue;schnih des Wasch. und Dysch
r,aumes der Ül Grundr,iß :5 dargestellten Vo!k!iwohnunget1. Im Obergeschoß sind die Außenwände 10 cm sc wacheflind der Duschraum illfolgedessen entsprechend breiter (5 Zeichnungen des Architekten)

Das Problem des sozialen Wohnungsbaues, das zu den Stützen des
nationalsozialistischen Staa1es gehört, wird nach siegreich beende!em
Krieg eine grundsätzliche Wandlung erfahren. Wir dürfen damit rech
nen, da  die bisherige IBeschränkung der Millel, die sich aus Dculsdl
Junds ,Gesaml1age ergab, aufhör!. Das WOrt von Reichsorganisalions]eiler
Dr. Ley:  ln jede Wohnung eine Badeeinrichtung\ gibt Ma s!ab und
.Richlung nicht nur für die 'behördlichen lnsfanzen, sondern jeder, der
mit K!einwohnung:)bau zu tun hat, tul gui, .steh danach umzuslellen; mil
veränderten Verhäffnissen, besonders aber solchen, die .den kuHurellen
Sland der Bevö!kerung beheJfen, änderl sich auch die .Bedürfnisfr.age
gründlich. Die Ansprüche werden steigen, und das ist wohl kaum mehr

berechtigt als im Wohnungsbau. Wenn wir berucksichligen, daij diz
Wohnungsnach!rage einerseits und die Beschränkung der MiHel anderer
seils dazu führten, Einzimmerwohnungel1 von 35 qm Wohnf!äche Zu
bauen, die nur 20 bis 25 RM Mie1e kosten durften und natürlich ohne
irgendeine Badeeinrichtung blieben, dann kan'n man ermessen, wie be
rechtigt gerade hier -eine Steigerung der Ansprüche umBrer Volksgenos
sen mit niedrigem Einkommen sein wird. Das Deutschland AdoU Hit!efs
wird es als eine seiner vordringlichsten Aufgaben betrachten, fur die Zu
kunft jedem 'Deutschen eine seinem Einkommen entsprechende und doch
den Kullurforderungen ,Rechnung tragende Wohnung zu schaffen. Hier
zu gehör! vor allem die Badeeinrichiung.
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bisher gar nicht geschaffen werden konnte, weil die WohnWiche ohnehin
gering war",. der Einbau einer .ßacleeinrichfung aber fOlgerichtig hinter
der Notwendigkeit einer Vergro erung der eigentlichen Wohnfläche
zurücktrefen.. mufjle,scheinf die .Dusch anJage zweifellos dIe richtigste
!lösung ztJs"ein. Ernslhall ist bei En1scheidung dieser Frage zu prÜfen,
wie weit die ,Gebrauchsanwemdung des Vollbades -:-: e:ngeg]iederf in
die Kleinwohnung - als gesicherf geHen kanp  . Die Erfahrung hat ge
zeigt, dao der Einbau von Yot!bädern durchaus nich! immer die Ge
brauchsanwendung sichert. In. vielen ,FäHen wird die Badewanne als
Au/bewahrungsraum für Brennstoffe, Kartoffeln, Wäsche ocler anderes
festgeslellt, Es gehör! dann schon ein IJberwindung dazu, vor hohen
Feiertagen - in weniger krassen Fällen zum Samstag Abend - die
Badewanne frei zu machen und sie ihrem eigentJichen Zweck zuzuführen.
Das Zweckziel der Badeeinrichlung für jede Wohnung,ist aber die täg
liche 'Ganzwaschung, Diese IJbung entspricht auch der heutigen ErZie
hung unserer Jugend, die in der HJ., dem ,ßDM., be.im Arbeits- und im
MiJitärdienst an die Ganzwaschungund Duschanlage rechjzeitig und so
gewöhnt wird, dar, sich das tägliche Bedürfnis im afJgemeinen für dieFolge daraus ergib!. '

Neben vielen kleineren und gtö eren Wohnungen für die Privat
wirtschaft, zum Teil auch mit öffentlichen. Mitte]n, habe ich in. ]nsterburg
für eine gemeimaüfzige Genossenschaft über 300 -Kleinwohnungen (.Ein
bis Dreizimmerwohnungen) verschiedenster Grö e gebaut. Diese Woh
nungen werden gemä  den Bestimmungen des Gemeinnüfzigkeits
gesetzes _ wie es dor! hei 1 - ausschJje '!ich de!' rriinderbemittelten
Bevölkerung zugeführt. <Dieser Begriff ist aber durchaus nicht eng ge
fa t. Wenn auch der grö fe Teil nur bescheidensten Ansprüchen genügt
und ohne Bäder erste]lt wurde, so sind doch eine ganze Reihe von
Wohnungen als Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit Vollbädern aus
gestattet und an den MilleJsland, vor allen Dingen .Beamte, zur Vermie
tung gekommen. Die Wohnungsaden werden nicnt mehr, wie früher,
räumlich sIreng getrennt, sondern es werden im Gegenleil die verschie
denen sozialen Schichten nach nationalsozialistischen Grundsatzen zu
sammengebracht. Ich veranschauliche hier drei verschiedene Grundri 
lösungen, die samtIich an der Gneisenausfra e in insterburg in zusam
me!1hängenden Wohnblocks ausgeführt wurden, bzw. zur Ausführung
bes.fimmt sind, Die IGegenüberstellung soll einmal die Eingliederung der
Badeeinrichfung als Dusche oder Vollbad zeigen und /Ur einen dieser
Grundrisse, der -jnsbesondere dem neuen ,Begriff der "Volkswohnung"
Rechnung Irägf, das Duschbad und das Vollbad in Vergl'€ich setzen.

Der GrundrifJ 1 zeigt eine Z w e i z i m m e r w 0 h nun g mit 48 qm
Wohnfläche 0 h n e Ba cl e ein r i ch fun g, gegebenenfalls kann ein
,GemeinschaHsbad im Keller neben oder in der Waschküche mit Kohlen
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lageplan der WohnUrIgsbauten einer gemeinnrJt!igen Siedlungsbaugenossen
schaft an der Gneis«,naustraße in Inst«,rburg

Die Badeeintichlung ist kein Problem in der Wohnung mit MonaIs
miete von mehr als 50 RM. Vereinzelt konnten auch Bäder in billigeren
Wohnungen, besonders bei Verwendung öffenllicher Mitlei, eingebaut
werden. Sie wurden durchweg als Vollbäder mit Kohle- oder Gasbade
oien ersfelJt. Manchma'l sind auch für Jv\iethäuser Bäder im Keller zur
gemeinsamen BenuJzung für mehrere Wohnungen geschaffen. Da  die
ser Zustand nicht ideal, ist, steht au er Zweifel. Wer in Zukunft K!ein
wohnungen baut, gleichgültig ob mit öffentlichen Mille!n oder ohne
diese, wird sich ernsWch mit der Frage des Eirobaues von Badeeinrich
lungen in jede Wohnung auseinandersetzen müssen.

Die Frage .Dusche oder Vollbad" ist wiederho!i von Bausachverstän
digen, Ärzten und anderen am sozialen Wohnungsbau BeteiHgten er
ödet! worden. Für all die Wohnungen, für die eine Badeeinrichtung
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De  Dusch- und Bader!1um in der Klei.nwohnung. Re chi s Grundriß 1: Sechsfa!"ilienhaus Gneisenausiraße 91in Insterburg mit Zweizimmerwohnungen urld Ge.
melr1schafhbaderauml!" Ke!!er. - LI n k s Grundriß 2: Se h5familierlhaus <?,pels€naustraße ? -in .Insterburg mit. ZWGliGinhalbdmmerwohnungen und Vollbad. Dje
25 cm slarkenAußenwande In den Obergeschossen ulld die Treppenhauswande we den fJllt Letchtba'uplatterl gedämmt die Erdgeschoßwande sind p  Stein
stark ohne Dämmung ,I

l
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Der D!,s.ch- und Baderaum  n der IUeinwoh!lung. Grundriß 3: Zwei  .echsf milienhijuser Gnelsenaus1raße1Q urld 12 In Jmterburg mit 9 Vlercaumwohnungen und
l: t'I  erE d    R  w  td:r , ; b1a :s  fn 2;\Q k    r e;a     wande In .den Obergeschossen und die Treppenhauswärlde werden mit le'ichlbauplal!en go
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badeofen vorgesehen werden. Es sind das Wohnungen für Miefer mit
einem Einkommen von 100 bis 140 RM monatiich. Zu jeder Wohnunggehör! ein kreiner Garten. ,

Der Grundri  2.:bringt eine Zweieinnalbzimmerwonrlung mil elwa
60 qm Wohnf!ächeund Vo!lbad. Der Grundri  ist hier für Beamte zur
Ausführung gekommen. Die Bader haben feils Koh!enbadeö/en leils
Gasbadeöten. IFür die Zukunft komml m. E. nur der .Gasbadeof n mit
zusätzlichem Gasheizoien in Frage, da eine Umfrage bei etwa 40 Mie
fern ergeben hat, dar; diese den Gasb.:ideofen trotz der etwas 'leUteren
aber dafür praktischeren Gebri!uchsanwendung vOrziehen.

Im Grundlif]: 3 ist eine Vierraumwohnung mi! 60 qm Wohnlläche,
Duschbad und Abor! wiedergegeben, die insbesondere für Kinderreiche
geeignet ist. ,Der heizbare Baderaum biete! auch Platz zur Aufstellung
einer Kinderbadewanne oder Wanne für kleine Wasche (Kinderwäsche).
Der Grundri  zeigt ber g!efchbleibender Gesamlwohnfläche drei Ab
wandlungen, die sich auf die Wohnküchebzw. Küche und Wohnraum
beziehen. ]n Ergänzung dieses WohnbloCks ergibt sich eine Zweizim
merwohnung mit-demselben DU5chbaderaum. Auch hier gehör! zu jeder
Wohnung ein kleiner Garlen,

Ich stelle nun in dem Grundri  3 der Viettaumwohnung zum Ver
gleich:
a) das Badezimmer mit Wanne, Gasbadeofen (zugleich für Küchen

benufzung), Gasheizofen und danebenge]egener Speisekammer;
b) das gleiche Badezimme"r mit Badeofen für Brikeflheizung, Gasheiz

ofen wegen Einftiergefahr und Speisekammer daneben;
c) das Badezimmer, dessen Grundfläche um die einbezogene Speise

kammer sowie Besenkammer verkleinert ist, mit Dusche, Gaoheizofen
und gegen Einfriergefahr geschülzt liegenden und uberal! verdeckt
angeordneten leitungen (vgl. Teilzeichnung).
Die Badezimmer bei <1) undb) sind gleich; in der Abbildung ist fur

den FaJJ b) ein Badeofen für Brike/ffeuerung dargcsteJJI. An der glei
chen Stelle ist im Fa!! a) der Gasbadeofen angebracht. Bei den Bade
zimmern a) und b) ist ein zusätzlicher Sleigesfrang für die Abwasser
leitung nölig, der wegen zu gro er Entfernung der Abortenfwässerung
von der Badewannenenlwässerung an der AulJenwand angeordnel
werden mu .

Dia <Badezimmer a) und b) haben 2,67.1,45 - 0,59.0,65 = 3,49 qm
Grundfläche und 3,49.2,50::;::: 8,72 cbm Rauminhalt. Das Badezimmer c)
hat 3,49.0,50.1,17=2,91 qm Grundfläche und 2,91.2,50=7,30 cbln
Rauminhart.

,Der Gasheizofen ist in allen drei Fällen unentbehrlich, Der letzte
Winter hat bewiesen, da  er auch für den Fall b) nötig ist, um der Ein
friergefahr der Abwasserleiiungen begegnen zu können. Dies gilt vor
allem dann, wenn die Zuwasserleilung eingefroren ist, die Benutzung
von KloseH- und Küchen"bwässerleifung aber weiter aufrechterhaJlen
werden soll.

Was die Anlagekoslen betriffl, so beweist schon die bisherige Dar
legung, da!}. die FäHe a) und b) gegenüber c) wesen/lich im Nachtei!
bleiben. Die reinen !ns!allahionskoslen für Küche und Bad mit Abort
ergeben sich nach meiner F s!stellung für den hier zur iAusführung be
sfimmten Fall mit rund 450 RM in einem Geschof:5. Der Fall a) ist bei
Anwendung einer Badewanne sfat! Dusche, eines gröteren G.asb;>jde
otens, sowie wegen verstärkter Gaszuleifung, versfärkter Gasableitung
und zusätzlichem Abwasserstrang rund 146 RM teurer a!s c), Der IFall b)
isi bei Anordnung des Badeofens -für Br,iketlfeuerung mit Vorbehälter
und wegen der Mehrkosten für Wasserleitung zum Vorbehälter sowie
Abwassersirang rund 88 RM teurer als c).

Diese Beträge mH 6 v, H. Zinsen und Tilgung für die Mehrkosten an
geselzt, ergeben jährlich rund 9 IRM mehr Miete für a) und 6 RM mehr
Miefe für b}. Wenn diese Beträge mit 0.75 RM bzw. 0,50 RM je Monat
noch als ertraglich für manche Fälle bezeichnel werden, dann \'iird, ab
gesehen von den Anlagekosfen, von denen bisher nur die Rede war,
die Sach  ganz anders, wenn man an den läglichen ,Gebrauch und die
damit verbundenen Kosien denkt.

Der 7,30 cbm fassende Duschraum dürfte auch bei stärkerem Frost in
% Stunden genügend erwärmt werden. Der 'Gasheizofen verbrauch! in
einer Stunde noch nicht einma! V. cbm Gas, -Es können also in der ersten
Slunde beslfmm! zwei bis drei Duschbäder von fünf bio sechs Minuten
Dauer - länger duscht man kaum - genommen werden. Das kostet Je
nach Gaslarif im ganzen 10 bis 12 Pf. und jedes weitere Duschbad kos!e!
höchstens 5 Pf. - Anders ,ist die Sache bei dem Vollbad. Der zwar mit
8,72 cbm nicht viel grör,ere Raum mui) wieder wie beim Duschbad er
wärmt, aber - da jedes Vollbad ']änger dauert - auch wesentlich länger
warmgeha!ten werden. Das mit einem gro!}en Gasbadeofen bereitete
Bad koste! allein schon bei einem Gastarif von 18 P-f. je Kubikmeter Gas
35 bis 40 Pt, also ein Mehriaches wie das 'kürzere Duschbad; mif Be
heizung des Raumes, die verg!cichsweiseberücksichtigt werden mur"
kostet es wesentlich mehr. F-Lireine kinderreiche Familie komm! eine
Benutzung hier nur in begüterten Kreisen in Frage. Hir 'den sozialen
Wohnungsbau scheidet diese BadeeinriChtunq zur häufigeren Benutzung
für Mieiermit einem Einkommen biszll 250 RM monatlich norma!erweise
auf  ange Sicht für hiesige Verhältnisse, wahrscheinlich, aber auch für
die meisten Wohnungsinhaber in andern Teilen des Reiches aus. - End
lich das Bad mit BrikefHeuerung. Der normale Kohlenofen kann hier
nicht in Vergleich gesetzt werden, da das ,Badezimmer dann wesentlich
grö er seinmüi)te. Der Badeofen hir ,srikelffeuerung ist im Gebrauch
verhäl!n;smä: ig billig, doch bei sfädfischen Wohnungen,flir die die
Gasinsfallalion ohnehin uner]äf}lich ist, dürfte aus den schon angeHihr!en
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Der Du dl' und Eadol<lum in der Kleinwohnung.
Schnrtt des an Stelle des Wasch- u..d D:.;,, r,,;';:-:-,8>
bei den in Grundriß 3,dafae.st [lte" \';::'\{$'''''::,1:.-:u:-:::,,;"':
zeichneten Badeofens fur Brlkenfeue,i.F1g :c,, ;-; ",j;:r:

Gründen - bestimm! aber für diese., G>-.Jr-:a;it - der D:.Hne mit G.=S
ofen der Vorzug zu geben sein. Sofe;n AC!ss:cht genommene
reichsgesehliche Regelung den Gasferif mit 12 PI. Höchsrp;e:s
begrenzt, wird die vorgeschlagene de, 93sbehei.:ie"
Dusche noch eher möglich.

Alles in allem ist in jeder Beziehung fur d"n  iadti5chen K:eir:wor
nungsbau, für den bisher ke;ne oder nur unz;.Jre;coende S:;deeimich:ur:
gen (gemeinsames Ke!lerbad u$w.) ge5chaffen wurden, <:>.Is erster rcn
schritt auf dem Wege zum Ziel des Vonb3des in feclerWohrlti19 C.C3S
Duschbad die beste. Lösung. !n dem VO;J mir vorgesch1a enen D,!$;:n
bade raum soll ein Klapprost vorgesehen werden, de A\o9Ud-tke;i ::.u'
Aufstellung einer Kinderbadewanne, Aufsteliung etaei.. W:.'HF'1B. rllf
Kinclerwäsche,unfer Umständen auch Si!zgelegenheiJ für Fuf:5b3:der
biete!. Dies dürfte dleZweckmäf;igkeii d:esesRaumes,.der d3m;! a:1e
über die Geschirrwäsche hin3usgehenden Wasserpld.mchereier. dsr,n'i.
HoJzfui)boden ausgestalteren Küche entlieht, wesentlich steigen':... D;e
Wanne. ist in eHiptischer GrufJdri form und ..so grol) und. bodenfs5; ge
dachf, da  man'auch,. wahrend des Brausebades bequem ;n der m ,t
warmem Wasser gefü]]!en Wanne stehen kann. D;ese A\ög!ichkelt der
Benuhung wird besonders In kalter hhreozeif angenehm emo::.mden
werden. Unter der Dusche  vird eine .Wassersammelmulde vorgesehen.
die durch einen Holzrostin g1eicher Höhe mit de:nFuf)boden ab9ci:J dd
ist, Für die Dusdle selbst wird neben derStandbrause die Schulter- und
Ringbrause <1nzuordllen sein. Endlich blefbtdie Moglichkeit lür Sonder
fälle, insbesondere medizInische Bäder, eine Sib:badew:mne vo,zuhalten,
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die in der Duschnische Aufstellung finden kann. Bei grö eren Wohn
gemeinscha/len (Genossenscnaflen) wird anzustreben sein, vereinzelte
Vo!!bäder, die a.uch medizinische Bäder ermöglichen, gegen ganz mä ige
Vergütung bereitzuhalten.

Der in den bei den Teilzeichnungen dargestellle Vergleich zeigt ein
deuiig, da  auch ei!! späterer Umbau der BadezeJle mit Dusche in -eine
solche mit Vollbad und iGasba eofen ohne gro e Schwierigkeiten mög
lieh i t. Es mu/j dann die Speisekammer vom Küchenraum abgenommen
werden, Dies sei erwähnt für den [Fall, da  sich der Lebensstandard der
Volksgenossen, die diese Wohnungen jetzt beziehen, in der Zukunft
soweif sfeigerl, da/j ihrem täglichen Bedürlnis ohne Konflikt mit der
finanziellen Seite der Wirtschaftsführung eine solche Wohnform enl

f!m1 B M<!fjii'J'@ßV l!Ib

Seit jeher ist es Beslreben der Wirtschaffsorganisation des sch!esi
schen Baugewerbes gewesen, technisch, moralisch oder finanziell unzu
verlässige Baubelreibende auszumerzen. Die gesefzliche Grundlage
hierfür isl der   35 Absatz 5 der Gewerbeordnung, der besagt, dal} der
Behieb des Gewerbes als Bauunlernehmer und Bauleiter, sowie der Be
trieb einzelner Zweige des Baugewerbes zu untersagen, ist, wenn Tat
sachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbefreibenden
ir. bezug auf diesen Gewerbebetrieb darlun. Vor der Untersagung
müssen Sachverständige gehört werden. Als in den Jahren 1930, 1931
und 1932 die unleriariflichen ,Lohnzahlen immer mehr überhand nahmen,
-andererseits baugewerblich€! Konkurse und finanziell unzuverlässige
Bauunternehmer sich in erschreckender Weise mehrten, wurde in den
lelzten Jahren vor der Machtübernahme bereits versuchf, dem moralisch
und finanziell unzuverlässigen Bauunternehmer das Handwerk zu regen,
Erst der nationalsozialistischen ,Regierung isl es vorbehalten geblieben,
gegen obige Mibslände vorzugehen.

So haf der seinerzeitige kom m iss a r i s ch e Re g i e run 9 s 
prä s i den t von Breslau unter dem 16. Juni 1'933 unfer Hinweis auf
die uberhandnehmende unrerfarifliche Lohnzahlung in einem 'R und
er) a b an die Landrate des Bezirks u. a. folgendes ausgeführt:

"Nach einer mir Jugegangenen Mitteilung der baugewerblichon
Organisatioll im hiesigen Bezirk macht sich diese Schmulzkonkurrenz in
Schlesien besonders ,in den kleinen Mittelstädten und auf dem plallon
Lande außerorden1Jich breit. Trotz Aligemefnverbindlicherlclärung des
geltenden Lohntarifes zahlt ein großer Teil ländlicher Unternehmer nach
wie Vor ulltertarilliche Lohne und schädigt dadurch in stärkstem Maße
das soilde Baugewerbe. Ich halte os für erforderlich. daß Sie diesen
Verhalt nissen ihre besondere Aufmerksamkeit ,zuwenden, Nach   1;5
Abs, 5 GO. isl der ,Betrieb des Gewerbes ais Bauunternehmer und Bau.
reiler zu uniersagen. wenn Tatsao:::hen vorliegen, wekhe die Unzuverläs
sigkeit des Gewerbetreibenden in bezug auf diesen Gewer,bebetrieb
d<lrtun Mit ,dieser Ge e!zesbestimmung ist die Mögltchkeit gegeben.
nich! nUr technisch Unlahige. sondern au h moralisch ungeeignete Per.
sonllChkellen vom Baugewerbe aUHuschließen und damit auch dem
Treiben solcher Urllernehmer zu beQegnen. die sich den tarffrechtlichen
AnsPluchen der von ihnen beschaftigten 8auarbeiter entziehen. Ich er.
suche deshalb ergebens!, mit großter Beschleun'igung Ortspolizeibehör.
den anzuweisen, in den Fällen urltertartflicher lohnzahlungen die Bau.
unternehmer nachdnkkiichst .zu verwarnen und gegebenenfalls die Un
!ersagun9 des Gcwerbebe!riebes herbeizuführen."

Unter dem 12. November 1935 hat sich der gleiche Re g i e run g s 
prä s i den! gegen den finanziell unzuverlässigen Bauunfernehmer
mif folgendem Erlab gewandt:

"In memer Rundverfügung vom 16: 6. 19.33 habe ich zum Ausdruck: ge.

::c h Lu   ßh i  :    o 3n 5 d   s. a   c  G     W sc O I     i   n2;  t, p       I  Cu lc  'rtC:
vom Baugewer,be dUszl,Jscl1ließen und dadurch insbesondere die Schmutz"
konkurrenz dur.ch untertarWiche lOhnzahl,ung ,zu bekämpfen. Solche Bau.
uniernchmer  md aber vielfach noch imofern finanziell unzuverlassig,
al.s Sla auch Ihren sonstigen geldlichen Verpfllchlungen gegenüber Be.
horden, Versicherungen, '8erufsvertretungen, lieferanten Handwerkern
usw. nicht nachkommen Wie mir der Reichsinnungsvefband des Bau
gewerkes klirzlfch berichteie, hat sich zudem oft herausgesleill, daß
diese Unternehmer fruehllo> gepfandet waren oder den Offenbarungseid
gelels:et h t!en, Von Je er war es das ,Bestreben der zuständigen Stel
Jen. fll1anzlell LJn!Uverlasslge Bauunternehmer zu ermitteln und ge
;   ßeen:. !I:i Cluf Grund .des   35 Abs 5 RGO. vom ,Baugewerbe auszu

Entsprechend vorstehenden Erlassen des Herrn Regierungspräsi
denien BreslaLJ haben sich auch die Herren Regierungspräsidenten Op
pein und iliegnltz durch ,Erlasse vom 26. 6. 1933, 26. 11. 1935, 9. 11. 1933
bzw. 25.11.1935 in gleichem Sinne geäu erl und die Orfspo!izeibehör
den zu schärfstem Vorgehen angewiesen. Das vom Reichsinnungsver
band des Baugewerkes eingerichtete System der Abschnitlsleiter, denen
durch enfsprechende Erlasse der drei schlesischen Regierungspräsiden
fen die IBefugnis des Befretens und der Konholle aller in ihrem Bezirk
belegenen Baustellen eingeräumt wurde, haf sich im taufe der lelzten
Jahre vorzüglich bewährt.

Dank vorstehender Ma nahmen gingen die unter/arillichen Lohn
zahlungen in den Jahren 1933 und 1934 auf ein Minimum zurück. Die
Zahl der finanziell unzuverlässigen Bauunfernehmer sank durch das
scharfe Eingreifen vermilte1s vorstehender ,Erlasse erheblich. Es ist !esl
gesl. lIt, da.  die ,Unzuverlässi en, den Verfügungen der Ortspoliz'ei
behorden Ihren Gewerbebetrieb einzustel!en, in der Mehrzahl der
Falle nachgekommen sind. Es handelle sich hierbei meistens um kleine
V fe:nehmer, die nur, um nicht als Schwarzarbeifer zu gelten, seiner
zed Ihr Gewerbe angemeldet haHen, ,In den Fällen, in denen die
Untersagungsver.fugung der OrlspoJizeibehörden nicht beachtet wurde,
wurde seitens dieser in nahezu a!len Fällen Klage vor dem Kreisver

spricht. Jedenfalls erscheint es mir richtiger, für solche Wohnungen, die
bisher ohne Badeeinrichtung ersteHt werden mu ten, zunächst die
Brauseanlage.;in vorgeschlagener oder ähnlicher Weise einzubauen. Es
ist in diesem Falle m. E. fa]sch,die Badewanne einz bauen auf die Ge
fahr hin, da  die Bewohner sie zwar zunächst .begru en, weil sie vie!
leicht das Ansehen der Wohnung steigert,aher prakllschaus Sparsam

- keifsgründen ,und weil das Vollbad auch zuviel Zeif in Anspruch nimmt,sie wenig oder gar nicht benutzen, .
,sei dem Einbau von Badeanlagen kommt es darauf an, die tägliche

-Benutzung möglichst bestimmt durchzusetzen, und das bedingt die ein
fachs!e und in der Anwendung preiswüi'digste und am wenigsten ZeH
beanspruchende Lösung.

'V@ii 1)).. H @cil I> a" m, lii'E!sla!i

wallungsgerichf erhoben, das scdann über die Unzuverlässigkeit zu
entscheiden halle. Von den zahlreichen durch den Reichsinnungsver
band des Baugewerbes über die :zuständigen Amfsvorsteher anhän ig
gemachten Klagen einschlägiger Art sind bis auf einige wenige durch
weg positive Ergebnisse erzielt worden. Es hat sich auch herausgestellt,
d9'  die Betroffenen es meislens bei den Urteilen der Kreisverwaltungs
gerichte bewenden He en und von einer Berufung Abstand' nahmen.

Die Bezirksverwallungsgerichte Oppeln, Breslau und Liegnitz haben
sich nur in sieben Fällen mit eingelegten ,Berufungen befassen müssen,
von denen nur eine einzige Berufung Erfolg haHe. In arien anderen
Fällen wurde die vom IKreisverwaltungsgericht ausgesprochene Unter
sagungsverfügung bestätigt.

in einem grundsä!zlichen Urieil, das inzwischen Rechtskraft erlangt
het, het sich das Be z i r k s ver wa I tun 9 s ger i eh t B res lau unter
dem 18,7. d. J. zu der Frage der moralischen und finanziellen ,unzuver
lässigkeit bei Uberfragung des Geschäftsbetriebes auf die Ehefrau ge
äu erl. Dem Urteil selbst lieg1 folgender, kurzer Tatbestand zugrunde:

Der Zimmermeister P. N. betrieb in der Zeif vom 6. 6.1926 bis 20,2.
1930 ein Baugeschäft, das er am 21.2. 1930 s'einer Ehefrau H. N. über
trug. Der Amisvorsteher als Orlspolizeibehörde hat a.rn 26. 6. 1936
gegen die beiden Vorgenannten K]age erhoben, mit dem Anfrage,
ihnen die Ausübung des Baugewerbes gemäb .g 35 Abs.5 RGO, zu
untersagen. Die Klage wurde damit begründet, dal} behauptet wurde,
die übertragung des Gewerbebetriebes seitens des beklagten Ehe
mannes auf seine Ehefrau ,(die weder über technische noch kaufmän
nische Kenn/nisse verfügte) sei ledig]ich deswegen erfolgt, um sich den
Zugriffen der Gläubiger zu entziehen. Der beklagte Ehemann war näm
lich in Vermögens verfall geraten und hafte am , 8. 6, 1930- den Offen
barungseid geleistet. Auch die beklagte Ehefrau war später in finan
zieUe Schwierigkeiten geraten und hatte den O/f.enbarungseid bzw. die
diesbezügliche Versicherung am 30.9.1935 abgegeben. Des weiteren
wurde vom Amisvorsteher noch angeführt, dab Bauarbeifer überhaupt
nieht oder nicht richtig gelöhnt worden seien, sowie soziale und sfeuer
liche ,Leistungen nicht erfüllt worden sind.

Die Heklagten erklärfen in dem mal}gebenden Verfahren, da  sie
ü,berh?upl  icht passiv legitimiert sei-en, und des weiteren das gegen
sie etngele.tele Untersagungsverfahren wegen Nichtanwendung der
.ßerufsbereinigungsverordnung während der ,Kriegszeii einzustellen sei.
Schlie 1ich wurde noch angeführt, dal} die zur .,Erörterung stehenden
Handlungen zum Teil sehr weit zurücklägen und daher nicht mit herOingezogen werden könnten. '

Zu diesen rein formalen Einwendungen hat sich das Be z i r k s v e r
wall u n g s ger i ch f B res lau wie folgt geäubert:

"Die Bekl.a :Hcn 'berufen sich zu Unrecht auf den Runderlaß des Reichs.
wlr.tschaf!smln',lsters vom 18. Dezember 191;9, welcher anordnet, daß eine
wellere Vermmderung ,der Handwerksbetriebe dUrch Anwendung der
8erufs?ere.inigungsverordnung ,wahrel1d der Kriegszeit unterbleiben soll,
und Sie smd Zu Unrecht der Ansicht, daß h'iernach das zur Ercirterung
stehende Sireilverfahren einzustellen sei, da es sich im vorliegenden
Falle.  icht um eine Bereinigung des Handwerks '3uf Grund der Beruf .
bere'lnlgungsveror,dnung, sondern nach Maßgabe des   35 Abs.S RGO,
(Wegen Unzuverlässigkeil) handeit.

Die Beklagten behaupten weiterhin zu Unrecht daß nur einem in ,dasHandelsreglsler eingetragenen Bau g e s c h ä f te s der Gewerbe
belr!eb untersagt werden könne; denn nach S 35 Abs 5 RGQ. wird der
Betrieb 'de.s Gewerbes als ,,.BCluunternehmer" untersagt nicht aber emem
"Baugeschaft" der Gewerbebetrieb_ Die Untersagung kClnn 'sich nach
der Natur der Sache immer nur gegen eine (natürliche) Per s 0 n rich
ten. Danach ist ,die-beklagte Ehefrau als Betrtebsinhaberin in diesem
Verf hren passiv legitimicrt. Aber auch der beklagte Ehemann ist als
pass,v .Iegitimiert anzusehen, Er ist in d!:!r Tat der Betriebsführer, wäh
rend die Eh frau nUr den Namenn herg,bt. Er entwirft ,d'e PI<!ne und
Kostenanschtage, er leitet und überwacht die BauausHihrung. Er ist
SIellv0rlreler im Sinne des Gesetzes.

. Ferner greift die Behauptung der Beklagten nicht durch, ,daß die zur
Erorteruf.1g siehenden Handlungen zum Te.1I sehr weit zurücklägen unddaher 'nichi m hr ausgewertet werden konntcn. Zur Beurteilung der
Frage. ob der In Rede sIehende Gewerbebetrieb zu untersagen Ist sind
viC!mehr sarntliche in Frage kommenden Har\dlungen - Cluch die
weller zu ruck liegenden - einer Nachprüfung zUl!nterziehen:'

Das Urteil führt sodann aus, da  au er der technischen auch mora
lische und wirlschaffliche (finanzielle) Unzuverlässigkeit in Betracht
komme. Für die mangelnde moralische Zuverlässigkeit spricht zunächsf
die tlberlragung des Geschäftsbetriebes. Wörtlich sagl hier das Urleil
folgendes:

. "Fur die mangelnde mor.':Jlische Zuverlässigkeit spricht insbesondere
d!e Ubertrugung des Geschaftes seitens des beklaglen EhemClnnes auf
dlc Ehefrau. Nach der Ubertragung hat keine Veränderung in der Ge



schälls/Lihrung stattgefunden. 50 daß in Ihr nur ,die AbsIcht der Gliw.
bigerbcnachteiligung liegen konnte. Der Hinweis der Beklagten, daß
der Geschiiftsübertl<lgung eine reguläre Zwangsversteigerung vorauf.
gegangen sei und die Ehefrau auch die Schulden ihres Ehemannes ab.
gezahll habe,. konnte diesen Eindruck nicht erschüttern. Insbesondere
spri.cht sich für einen derartigen Anschein das Urteil des OberI3nde.s.
gerichts Bres]au vom 1 . 4. 1936 auf sr. 117ff. aus, in dem die Geschäfts.
ubertragung als sittenwidrig 'bezeichnet wird und die Haftung der be.
kli;Jgten Ehefrau aus !i 8168GB ausgesprochen wird. Nach selbständigerPrufung des Sachverhalts durch das. Bez!rksv.'!!waltungsgericht war ,den
Sach- und. Rechtsaus.führungen in erwähntem Beru/ungsurteil des Ober
landc:sgenchls ,Breslau vol! und ganz beizupflichten:"

Nachdem noch einige wesentliche moralische Versiö e anderer Ar!
in dem Urleil festgestellt werden, befa t es sich sodann mit den be.
sfehenden Lohnrücksfänden. Bezüglich der beklagten Ehefrau waren
zwar Lohnrückstände, di-e aus ihrer ]nhaberzeit resultierlen, grö tenteils
nicht vorhanden, jedoch erklärt hier das BezirkSvetwaltungsgerkht:
nFü  die Beklagie kommt die forlgesehte Verwendung ihres in diesem
Sinne als ungeeignet anzusehenden Ehemannes als Bauführer in
Betrach!."

Das Urteil geht sodann auf die verschiedensten .Fälle der finanzie]
len Unzuverlässigkeit (ge]eistete Offenbarungseide der Ehe]eufe, Rück
stände an Sozia!beifrägen und Steuern, Steuerstrafen usw.) ein und er
klär! absch1ie end:

. "E>in Bauleifer muß lechnisch, finanziell und moralisch alles neben.
eInander und zl.lg]eic;:h zuverlassig sein. .. Hieraus ergibt sich daß fasl
j,,:des der als Verstoß iatbestandsgem<!ß erhellten Vorkommnisse auf
eInen der .v0.n, ,d r  cchtsprechunq entwltkelten Grundsätze zur Frage
der Zuver!asslgKelt eines Bauunternehmers und Bauleiters zutrifft. Hieran

ei 1i Sdl!lIll!\1fi &!!t1IIleli  R$ d iI
In Heft 34, 1940, Seife 160, haben wir eine beachtliche Enfscheidung

des Preuryischen Oberverwaltungsgerichts mitgeteilt, clfe den Grundsatz
ausspricht, da  Nachbarwohnungen gegeneinander ausreichenden Schall
schutz besitzen müssen. Der Anspruch auf ein gesteigertes Ruhebedürfnis
wurde nicht nur für die Zeit der Nachtruhe, sondern auch für die sonsti
gen Zeilen anerkannt. Die Wichtigkeit ausreichenden schal!schu!zes isf
auch durch den Erla  des Preu ischen Finanzministers vom- 23. Mai 1939
_ Bau 2113/2115 _ 23. 5. - betont worden, auf den die Entscheidung
bezug nimm!.

Es erscheint geboten, auf diesen Runderla  etwas näher einzugehen.
Er betrifH den Schallsthutz von Decken und Wänden und bezieht sich
auf die Einheitsbauordnung gg 13 und 15. Nach den ministeriellen Aus.
führungsvorschriften zum g 13 der Einheiisbauordnung müssen Scheide
wände, die verschiedene Wohnungen desselben Geschosses vonein
ander trennen, u. a. mindestens 1 Siein dick sein. Ho!zbalkendecken
über und unter Räumen, die zum Aufenthalte von Menschen diene",
müssen nach g 15 Einheitsbauordnung Zwischendecken mit Auf/üllung
erhal!en. Der heute besonders wichiige Gesichtspunkt des Schallschufzes,
dem die Vorschriften der Einheitsbauordnung mit dienen, wird oft nichf
genügend beachtet. Welche Anforderungen an den Schallschufz (Luft
schall und Trilischall) zu stellen sind und wie dieser Schutz im aJlge
meinen zu erreichen ist, bestimmen dem Er'a  beigegebene Richtlinien.
Hiernach müssen Wohnungshenndecken ausreichenden schutz gegen
Lufi  und Tritlschall besitzen und Wände, die benachbarte Wohnungen
voneinander !rennen, ausreichenden Schutz gegen ,lulischall. Für Decken
können ohne besondere Nachweise verwendet werden   Ho!zbalken
decken mii unterer Verkleidung, Pulz, Zwischendecke und Auffü!lung,

D.  I W !f.!!!Jllq \f(iJj1i Gllllf lig l1d  .
Kleingärten sind nach der neueren Rechtsprechung des Reichslinanz

hofs im 'HinbJick auf den weitgehenden ,Pach schuiz, namentlich aus
sozialen Gesichtspunkten, bis auf weiteres a1s gär!nerisches land bei
der Einheitsbewertung zu bewerten, solange nicht aus besonderen Um
sli nden zu entnehmen Jst, dar, das Land demnächst der Bebauung
.zugeführt wird. Es genügt dafür 'für eine Bewertung als Eauland mit
dem gemeinen (Verkaufs-)Weri nicht, da  in der - landwirlschaftlich
od€r gärtnerisch genutzten - Nachbarschafl das eine oder andere Teil
grundstück im Laufe der Jahre zu Bauzwecken verkauft ist.

Der Reichsfinanzhof hat in einem neueren Urteil vom 7. Dezember
1939 (111 152/38) vor allem für am Rand von Kleinstädten gelegenes
GarfenIand dar3uf hingewiesen, da  hier die bauliche Entwicklung im
allgemeinen nur langsam vorwärtsschreilet, so da  dorf mit der Bebau
ung eines Geländes von rund 4 ha Grö e in absehbarer Zei! wohl kaum
zu rechnen gewesen sei, namentlich auch unter Berücksichtigung des
Umsfandes, da  auch anderweit genügend baureifes - durch Stral}en
aufgeschlossenes und in Bauplätzen autgeteiltes - tand zur Verfügung
gestanden habe. In dem seinerzeit enlschiedenen Falle, in dem es !fich
um eineselbstbelriebene ErdbeerpJanfage auf 3 am Rande einer G o 
slCldt gel-egenen. Grundstücken hClnde!fe, war jedoch die. 'Bebauungs
aussicht schon. weiter fortgeschritlen, Es gingen bereits mehrere fertig
gestellte Sfra en bis dicht an das Gelände 'heran; eine Stta e führte
unmilfelbar heran und verband die Grundstücke mit der Hauptverkehrs
stra e, die unmiflelbar zur Orts mille mhde. In der Nähe waren bereits
Wohnhaus bauten von Genossenschaften und eines Siedlervereins ent
standen; auch die private Bautätigkeit in diesem Gelände haHe. - zum
Tei] sogar info]ge von Verkäufen des .Eigentümers des zu bewerlenden
Geländes _ schon eingesetzt, Die Grundstücke lagen im Kern eines
Geländes, das auf diese Weise durch die p!anmaf}ige Entwick]ung der
Gemeinde schon zum SiedlungsgeJände geworden war. Demnach Wdr

vermag auch die ;l1zwischen offenbar weiterhin slel!en.und teilweise
rfolgle Abtra.9u g der Rückslande durch die Bek!agtell nichts zu
ndern, zum,,1 dIe  ek.ragten .zur Abzahlur,g der Rikksländc bei der
Jahre!angen RechtshangTgkelt lan9"e genuq Zeit hatten,"

Vorstehend Cluszugsweise wiedergegebenes Urteil ist deshalb
äu erst interessant, weil es verschiedene wichtige formale E:inwandc
klärt u. d , ich andererseits mit der grundsatzlich wesentlichen Frage der
Geschafisubertragung des in finanzle!le Schwierigkeiten gekommenen
Ehemannes auf seine Ehefrau befa t.

Absch!ie end is! generell. zu. dem Verfah en auf Unlersagung des
Baugewerbes .gema  den Jetzigen gesetzlichen Besfimmungen zu
s g n, dal) dlese.s V.erfahren :Ich  be?aue licherweise äu ersl !ange
hmzteh n k nn und hIerdurch dIe Mogl!Chkelt besIeht, da  in der Zwisd1enzeJ! eine fortlaufende Keite erneuter lechnisch moralisch und
finanziel! unzuverlässiger Handlungen durch den betr ffel1en Bauunter
nehmer begangen werden können.

. Es en.tspricht kei esfa!!s den ,Erfordernissen der Praxis, da  ein der
artlge  Ve .fo'Jhren. sIch vom Z,:.itpunk! der Klageerhebung der Ods
pohz.elbehorde bIs zur rechfskraffigen UrJer!sfiHlung jahrelang h:nziehf
(vorliegend K!ageerhebung 26.6,1936, Fällung des Urfeijs des Bezirks
v rwa1tungsgerichts Bres]au 1.8.7. .1940). Es iST vielmehr notwendig, hier
eme A t Schnellverfahren emzurlchten, das die Gewähr für bindende
Entsche!dung innerhalb Jahresfrist biefet. Eine entsprechende Gesetzes
nc:>.veJle zu g 35 Abs.5 RGO., die diesen Forderungen Genüge tut
":,,urde wesenl-lich. zur schnellsten Lösung der Frage der baugev/erb
lichen Berufsberemigung beitragen.

a) 2 cm lehmstrich mit mindestens 8 cm Kessefschlacke oder b) 7 cm
Lehm oder c}   cm Lehmstrich und 5 cm möglichst grobem Sand. Der
Wi!ndansch!u  Ist besonders zu beachten, er kann z. B. erreicht werden
da  zwischen SIreichbalken und Mauer eine Hachliegende DKhlag
nahe dem unttren Ende der B:?1lken angebracht und der Zwischenraum
mit Lehm bis Ba!kenoberkanle ausgefüllt wird. Bei A\assivdecken kom
men in Frage mindestens 10 cm dicke Sfeineisendecken mit 8 Cn' Auf
füllung aus Kesselsd-d<!cke oder ähnlichen Stoffen, oder 10 cm d:cke
Eisenbefonhoh]dielen mit 8 cm AuHüBung wie bei den Ste!neÜendecken.
Für W1;nde, die ohne besondere Nachwei e verwe.ndet werden
ist gesagl, d3r, sie mindestens 1 Siein dIcke VollzIecelwande mit
Gewicht von mindestens 450 kg.'n-:.  se;r, n,üssen. D:e .,Technischen B8
stimmungen über Zulassung neuer Bauweisen' - :;rfary des Reichs
arbeilsministers vom 12.Ju!i 1938 - !reHen Besti'TI:TIl:1'lgen Gbe: d:e PrG
fungsvel'suthe. zur Bestimmung des Scha!lschuize5. Die ::'2 o"";derei' Nad1

:rt k :  ;n. be iean5  : o/d1 u ;n  easuf :  i ::  :,: :.';h .   : b :;
Über Mauerdick.en in Gebauden gibt ebe.n!a!ls
des Schallschutzes. Von Interesse für umere ;'90-2'
cla  nach den Hamburgischen Vorschriften
desiens den Schallschutz einer 1 Stern did.:e.
seitigem Verpuiz gewähren musse;1.
Trennwände, an denen beiderseHs
'Wände zwischen Flur und Wohnr.a'cl':< cce r
Abor!en, Bädern und Fluren unter!ieae:-:nicht. 
an dem mafjgebenden Stichtage ar1Z'-"nab1e.1, da  cLe Z.J be.'N2.rienden
GrundstÜcke nach ihrer Lage und den sOi1:;fgen Verhäiir.:"en, in5be
sondere auch mit Rücksicht auf die. beste;,enG'e.n Se.werf:.Jr:gsmogiich
keilen, in absehbarer Zeit ande.rer: cLi gärinedschen oder lardwirtschaf1
lichet1'Zwecken dienen wÜrdi2'n, Der Re\:hsfinan:hof b:Uigta d mgemä0
die <Bewertung des Ge!andes ais . Rohb3.da;"ld" m!! d-em gem inen Wert.

Im Gegensatz hierzu wcr n in einern  eue d:ngs e"tschiedenen Farre,
in dem es sich um zu gärfnerische  Iv/eckes ge;1utz e5 und verp;!ch
teles Gelände (in Te:lf!ächen von etwa 5-6 a Grö e an 50 pächier
gegen eine Pacht von durch5thl1i!;lid, 2,6 Rpf, je qm) handelte, in deI
Umgebung des Geländes, das ebenfali5 am Rande einer Grol)s adt lag,
nur sog. Streusiedlungen entstanden, I, w:e .ie in der Umgebung der
artiger K!einstädte zunächst \'1ohl diE:: Ragsl bilder: und bei den€:n die
Lage der Efnzelberechnun9 sich n[chf nach der Rucksicht auf irge!'ld
welch8: n Anschhl  oder Zusammenhang, sondern in der Hauptsache nach
der Willkur und Neigung des ein:::elnen bestimmt. Bei der langsame:1
baulichen En1widdung derart;ger Kle:nstädle kann es," wie der Reichs
finanz hol sagf, .auch nicht von 3:.1ssch!aggebender Bedeutung sein, dat
iTl noch wellere EnH rnung vom Siad!kern sich bereits. Ideinele ge.
schlossene Siedlungen" gebildet hälten, die meist .<!uf genossenschaft
lidler Grundlaqe .aufqeb3ut waran. Wese l1 tlich war Cluch, dai; in dem
gal1;::en 2\\'isch l1absd1nilt ;,:wischcn der Stad/umwallung und dem Ge
länd8 und dar ib n hinaus bisher kei;:1 BauUuchtlinienplanfes!gestS!lt
W<)r. D;}  ein Vertreter der Stadf erklär! haUe, die Stad! be'absichtiste
das GaEinde - gegebenenfalls im Wege der Enteignung - zu er
werben,wurde. fGr belang]os srachle!, da die Erklärung unverbindlich
war und keine Folgerungen hinsichHich der spät-eren Bebauung zulief).
Al!ch war nicht ersichtlich, auf welcher Red1isgrund1age die Stadt die
EnteignllOg hätte vornehmen können. Ebenso wurde die Feststellung,
da  in!olge einer Wiederbe!egung der Stadt mit Wehrmacht ein Bau- '



bedarf von 400 Wohnungen vorhanden war, angesichts d,er umfang
reichen S,iedlungsmöglichkeilen rund um ,die Stad I nicht berücksid1tigt.
Zweifel an der Eigenschaft als Kleingartenland wären infolge der lang
jährigen Verpachtung von kleinen Parzellen zu ganz geringem Pacht
zins nicht ersichtlich. Besondere Umstände, Infolge deren dieses Land
demnächst der Bebauung zugeführt werden some, lagen nicht vor. Die
Baulandeigenschalt wurde daher verneint. Das Gel.ande war. als gdr!
nerisch genutztes Ve'rmögen zu behandeln. (RFH. vom 4. Apnl 1940 
111 26/40 -RSjBI  S. 509.)

Erwähnt sei zum Schlu  noch, da , auch wenn Baugelände am:u
nehmen ist, fur Kleingärten der Erlary des Reichsfina zmini ters vom
19. April 1938 anzuwenden i:.I. H.iernach mu.  der Pre. s ermdlel! wer
den den ein Käufer des garfnerlschen Ge.lemdes schatzungswe!se zu
de  Zweckangelegl hätte, es aufzuteilen und in einzelnen Baustellen
weiterzuveräubern. Als wer/mindernder Umstand ist nac  dem Erla?,  u
berücksichtigen, da  bis zum Weiterverkauf a1!er Te!.le regelma !g
geraume Zeit vergeh! und erhebliche Steuern, Aufschhe ungskosten,
Zinsverluste und sonsHge Aufwendungen eintreten. Nicht von Bede
tung ist an sich der landwirtschaftliche (gä.rlnerisc .e) .Nutzungswe.rf. Fur
die Bemessung des Preises können aber die Verhalf.nlsse der.. Zw sch n
zeit bis ZUr Benufzung des Baulandes eine RoJle sp!elen:. Fur .. Ie el 
zeinen Gelandeteile können auch verschiedene Werla:nsatze nollg sem
(vgl. auch RFH. vom 27. Juli 1938 - 111 322/37 RStBI. $, 1157).Dr. Wut-h.

Weilere Lo<ke"''''g de$ Neul:l!!JI.IVerbols
Der Generalbevollmächtigte mr die Regelung der BauwJrtsIChatt,

Reichsminister br. Todi, hat am 20. AuguSf 1940 1GB. XVIIII11831VIII])
folgendes angeordnet:

"Um die jeweils verfügbar wer.denden Arbeilskrä/te schnellste,ns
produktiv zu beschäffigen, ermächfige ich die Gebi tsbeauftr gten, !m
Einvernehmen mit dem präsidenlen des Landesarbertsamtes uber An
träge auf Ausnahme vom Neubauverbot gemä  1} 2 Ziffer 3 der 9. An
ordnung vom 16. 2. 1940 in meinem Namen unter folgenden Voraus
setzungen und Bedingungen zu entscheiden.

1. Bauvorhaben, insbesondere Tiefbauten, auf denen, abge ehen von
Vorarbeitern usw., lediglich Kriegsgefangene eingesetzt werden s !len,
wann die benötigten kontingentierten Baustoffe und die er.forder rchen
Baugeräte vorhanden sind bzw. die Bereitstellung. der ko. bngentlerlen
Bauslo/fe im Rahmen des dem betreHenden Kontrngenttrager zur Ver
fugung stehenden Baustollkontingents von diesem schrift!.ich zu esagt
ist. ,Eine zusätzliche Anforderung von Vergaser- und D!eseltrerbsfoff
wird durch die Ausnahmegenehmigung nicht begründet. Ebenso werden
fÜr diese Bauvorhaben keine "Speerzettel" zur Verfugung gesfe!!!.
Ein Anspruch auf Zuweisung von deufschen Arbeitskräften an Stelle
der Krieg::;gefangenen im ,Falle eines späferen Abzugs derselben i:.1
grundsätzlich auszuschlie en. Bei der Erfeilung der Ausnah.megene 
migung ist die Anzahl der einzuselzenden deutschen Arbeller sowie
die der Kriegsgefangenen besonders anzugeben.

2. Bauvorhaben mif einer Gesamtbausumme von nicht mehr als
30000 RM, für die die benötiglen Baustoffe - insbesondere Baueisen
und ,Bauholz - bereits vorhanden sind oder der zuständige Konfingent
häger sich bindend bereiterklärl hat, diese aus seinem KonIingent
zur Verfügung .zu sfellen. Eine Ausnahmegenehmigung darf jedoch nur
erfeill werden, sofern die örtliche bzw. hezirkliche Arbeifseinsatzlage
die Durchluhrung möglich erscheinen JäJ}l, ,insbesondere die erforder
lichen Arbeitskrafte aus örtlich gebundenen, nicht verpflichtungsfähigen
Arbeilskrällen gedeckt werden können und die als kriegswichlig aner
kannten Bauvorhaben des Bezirks mit Arbeitskräften ausreichend ver
sorgt sind.

Vor Erleilung von neuen Ausnahmegenehmigungen sollen in der
.Regel zunächst die im Verfolg der Durchführung meines Erlasses vom
18.4.40 (GB. XVlIIl1021/40) .zur Stillegung gebrachfen Bauvorhaben, ins
besondere die Dis zu diesem Zeitpunkt begonnenen Wohnungsbaulen,
zur Weiferführung freigegeben und mit Arbeilskräften versorgf werden.

Eine Sicherung der fur die Durchfuhrung erforderlichen Arbeitskräfle
edolgi nicht, dds Arbeilsamt ist vielmehr jederzeit befugt, die Arbeits
kräfte zu kriegswichtigen Bauvorhaben abzuziehen.

'Bezüglich der zusätzlichen Anforderungen von Kraflstoff und Speer
zetteln gilt das zu 1. Gesagte.

Dieser ,Erla  tritt an Stelle meiner Erlasse v. 24. 10. 40 (GB. VIII/037),
vom 13,3.40 (GB. 1008lll), vom 27.3.40 (GB. XVIIIl043), vom 15.7.40
(GB. XVlllbI1004/4) und vom 27, 7. .40 (GB. xrI/06513), die hiermit auf
gehoben werden. Soweit in weiteren früheren Erlassen die Gebiets
beauf!ragfen ZUr Erleilung von Ausnahmegenehmigungen für Bauvor
haben bis zu 20000 'RM ermächtigt waren, gilt diese Ermächtigung
nunmehr bis zur Gesamtbausumme von 30000 ,RM."

Ne"e De"lsche Nt>rlneii
Vom Deutschen Normenausschur, sind folgende Normen neu heraus

gegeben worden, die vom Beurh Vertrieb, ,serlin SW 68, Dresdener
Stra e 97, bezogen werden können.

Baupolizeibeslimmungen. DlN 1056 Blat! 2 Bestimmungen für die
Prüfung von Mauerwerk und Beton für freisIehende Schornsfeine; Er

satz für DIN 1056 2. Ausg. August 1929, Prüfteil (Trager: Ausschu  f r
einheitliche technische Baupolizeibesfimmungen (ETB.).

Tiefbohranlagen. DiN 4111 Stählerne Bohrtürme für Tiefbohrungen,
"tähleme .Förderfünne fÜr Erdölgewinnung: Blatt 1'Berechnungsgrund
lagen; Blatf 2 Mabe, Baustoffe.. und' egella"ten (Träger  Ausschu  fÜr
einheitliche technische 'Baupolizeibestimmungen ETB.).

Feldbahnen. DIN 5911 Schienennägel, gepref}ti DIN 5912 Schienen
nägel, geschmiedet -'Träger: ,Fachnormenausschuf} für Feldbahnen, Wirl
schafIsgruppe Werkstoffverfeinerung und verwandte Eise'nindustrie
zweige, Fachnormenausschu  für Bergbau; für DIN 5912 femer  Reichs
verkehrsgruppe Schienenbahnen).

Detmold. Baumgartensche Fachschule für Bauhand
we r.k e r. Am 28, August d. J. fand unter dem VOrsitz des Vertreters
der ilippeschen Landesregierung, Berufsschuldirektor K ö I I er, und
unler Beisitz namhafter Vertreter der Sauwirtschaft in Gegenwart des
Direktors und der Dozenfen die Abschlu prüfung des Sommersemesters
1940 für die Abteilungen Hoch- und TIefbau statt. Von den Zur Prüfung
zugeJassenen 19 Prüflingen be"tanden 14 in der Hochbauabteijung und
5 in der Tiefbauabteilung.I   b j.  e=< .- , .   "W ""'''''"  ''''''''''''   "=¥ ,

Bei den vier Buchbesprechungen in Nr. 36/1940, Seife 172, unserer
Zeitung fehlt durch ein Versehen die Verfasserangabe. Die Bücher hat
unser ,Miti'lrbeifer Dr. jur. Hanns IR e u t e r, Berlin, besprochen.

Reichszuschüsse für Teilung, Umbau und Indandsetzung von Wohnungen.
Zusammenstellung und Erläuterungen der Vorschriften von Dr. Hel
mut M a   z ahn, Regierungsrat im Reichsarbeifsministerium, .Berlin.
Heff 26 der Handbücherei des Wohnungs . und Siedlungswesens.
Berlin 1940. Grö e DIN A 5 (14,8X21 cm).52 Seilen. Ver!agsgeseH
schaft Rudolf Müller, Eberswa!de, Sc-hicklerstra e 14/24. Preis kart.
1.50 RM.

Wir haben schon mehrfach auf Schriften dieser in Wohnungs- und Sied
lungsfragen führenden Handbücherei hingewiesen. Heft 26 gilt den
Fragen der Reichszuschüsse für die Wohnungsbesc-haffung durch Teilung,
Umbau und Instandsefzung, die einen beachtlichen FOlk tor im Rahmen
der Besserung der Wohnungsverhällnisse darstellen Durch die Verein
fachung und Vereinheitlichung der Vorschriflen aus Anld  der Bereit
sleItung neuer Zuschul}mitlel isf die vorliegende Neuherausgabe der
Vorschriften notwendig geworden, Dem Wortlaulabdruck hOl! der zu
ständige Relerent im Reichsarbeiisminisierium, 'Regierungsrat Dr. M a 1_
z ahn, ausführliche und auch für den Nich!juristeil sehr klare Erläulerun
gen beigefügt Im Anhange sind die Vordrucke für Anträge, Vor
bescheide und endgültige Bescheide wiedergegeben. Da die Bestim
mungen über das rein Finanzle!Je hinaus auch in das Planerische ragen,
nämlich insoweit sie Forderungen über die zu fördernden Wohnungen
aufsteHen, ist das Heft für den .Bauschaffenden besonders beachtlich,

Verordnung über die Preisermittlung aul Grund der Selbstkosten bei
BauleiSfungen für öffentliche Auftraggeber vom 25. Mal 1940
(LSBÖ.) mit dem Runderla  Nr. 64/40 vom 4. Juni 1940 des Reichs
kommissars für die Preisbildung. Berlin 1940. Grö e DIN A 5
(14,8X21 cm). 32 Seifen. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Ebers
walde, SchickJersfrarye 14/24. Preis karl. 0.40 RM.

Die durch die Herausgabe vieler gegenwartsnaher bauwirlschaHlicher
Schrillen bekannte Verlag gesellschaft Rudotf Muller bietet hier der
Praxis eine Zusammenstellung der Wortlaute des Runder!asses, der Ver
ordnung und der lSBo., also der zur Frage der Preisermiltlung auf
Grund der Selbstkosten erlassenen Vorschriften. Klarer Druck und fester
Einband gestalten das Heft lür die .tägliche Herufsarbeif' redlt brauchbar.

Baulicher Lurtschutz. Zur Sicherung von Sfadf und land, Wirtschaft und
Induslrie gegen Luffangriffe. Von Ministerialrat DrAng. Alexander
'L ö f.k e n. Berlin 1940. Drifte, neu bearbeitet(j Auflage mit 72 Seilen.
Grö e DIN A 5 (14,8X21 cm). Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn,
BerHn W 9, Köt!lener Stral}e 38. Preis broschiert 1.80 'RM.

Die Zielsefzung der wohlbekannten, nun in dritter Aufjage erschienenen
Schrift kennzeichnet der Verfasser im Vorworf freffend dahin: "Die vor
liegende Arbeit so!1 einen Eindruck von der Grö e und Bedeutung der
planungslechnischen und baulichen .Ma nahmen vermitteln, die nöf[g
sind, um die Gefahren von Luftangriffen herabzumindern. " Neben den
Einzelfragen des baulichen Luftschutzes, d;e wohl mehr oder wen:ger
heute an jeden Bauschaffenden herantreten, verbla!}! leicht die Gesamt
uberschau über dieses so grundlegend lebenswichtige Gebiet. Der Ver
fasser gibt eine hervorragende und sehr g(und!iche Uberschau uber den
gesamten baulichen Luftschutz, ohne den Leser durch zu breife Behand
Ilung von 'Einzel fragen VOn der Gesam!schau abzulenken, tJber die Wir
kungen eines Luftangriffes und lulfgefährdung und Lufte.mpfind!ichke:t
fÜhrt der Verfasser den Leser zu den Forderungen des baulichen Luft..
schutzes. Planungsaulgaben, Siedlungsma nahme!\., Durchbildung d r
Anlagen stellen im Rahmen der Fülle des Gebotenen besonders auf
sch!u reiche Fragen dar. Die ausgezeichnete Schrill gehört in die Hand
jedes Bauschaffenden. Sie mu  auch dem Nachwuchs zugangfg gemach!
werden. (3 Buchbesprechungen, Dr. Re u t e r, Ber!in)
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Deulsche Billlten und deutsche Sprache
Von De. W. Treue.

Jer
)111 OJJerbHcken wir die großen Erfolge unserer Welumacht jm Osten,
TIg 'We lcn und Norden, so wenden sich unsere Gedanken utJ\viIIkürJlch in
tz  .; die Zukunft, für die ja die J.;foßartigen Siege erfochten wurden. Urtd

; so ergeben sich bei solchen ErwäguDgen die eigenartigsten Gedanken
i \'crbmdungen; so werden z. B. unsere ..Erfolge nicht nur machtpolitisch
i lind wirtschaftspolttisch grundlegende AndcHlIlj;;CIl in Enropa zur FoJg-e
i\ 1lüben, sondern auch kultUfPOJitisch von Strößtem Gewicht sein. Man

l   i/i bedenke IJur. daß da'i übergewicht der englischen Sprache auf der ganzen
e  ,_};; \Vdt auf der weiten mi]itärischen, wirtschaftlichen ulld politischen Aus
Il.\,,{_ tV.t rmlH1g des englischen vVe1treiches basiert, ohne diese nicht entstanden

TIe   > wäre und in Zuknuft nicht zu denken ist - daß das hohe Ansehen der

'rs \i f!anzÖsischen Sprache io eincr Zeit entstand, da 'Frankreich unter Lud
H.S: J wig XIV. eiTle ullgewöhnJiche Bedeutttrlg in Europa sich a1l!tlaBen und

j  :I rd  ;' l  b f c e :l {( I          tl d  i h K t  !   t \e7g111\   es wP ri e !i li n
Jt -e; \"011 de]] franzosc!], sondem auch von zahlreichen Ausländern eifrig

< gepflegt wltrde.
. AUe diese Verl1ä1tllisse werden durch die Kriegsereignisse einem
" gnIlldsätzJichen 'Wandel ul1terworfen \verden. Den Siegen der \Vehnnacht

k  \', erden die kulturelIen und die wirtschaftlichen Siege folgen. Und - hier
nz i,;t der Punkt, wo anch einmal überlegt werden kann, in 'welchem Iv1.aße
nd ; lLc Bau\virischait dem Ansehen des Deutschtmns, der Geltun ' der dent
in sehen Sprache wird dienen kÖnnen. Seit den danzvollen Jahrhunderten
l1". 'l'CS Mittelalters ragen die Dome von Straßburg bis Köln, \'011 Danzig
es 'is IVlainz und Aachen hl unsere Zeit: Glänzende Zeugen gröRten dCltt

,( hcn Bauwi11ells und  könJlens, edelster Gel11einscllaftsarbcit tJIld -erfolge_
n, '!liese DOHle. die Bürgerballtel1, Rathänscl" und Schlösser der R.enaissance_
1l des Barock ulld Rokoko, der Zeit Schinkels. können sich den besten
h ;jallten dCI- .Erde nicht nur an die Seite stellen - sie sind in zahlreichen

: fällen tIöhepunkte menschlicher Baukunst tiberl1aupt. Jahr Hir Jahr leiseu
! l1t1zähJige Menschen aus r:uropa und aus übersee ZUlU Kö]ner Dom, naclI

Rothenbnrg, Dinkclsbiihl und NönJlingetl, tun die Schönlleit dieser dent
<hen Bauten zu bewllIldern, in sich aufzutlelunell lind in der licinrat

I. 1::lc1I:luahnren. .MengemnäiHg- ist die Wirkung- dieser Bauten auf dem
b- (jebiete deI" Sprac!rge!tung freilich uicht zu eriassen. Aber es steht fest,
e- l:,1ß die Baukunst in völIiger Gleichberechtigung lieben den <1nderC1I
ll- kÜnsten von der Musik bis zur Jvlalerei aUIS stärkstc dazu beigetragclI
]I Ir.:[, daß die deutsche KIJ1tur heute in der WeH so hohes Ansehen genießt
1\ eilt LUI]" die historische. allch die gegenwärtige.
11: Durch die Bauten des FiJhrers, die großartigen Parteia!lh:u;en. die

S."htlluIlgsburgeu, die städtebauliche!! Sc!töpftmgen, die l eichsautolxtlmel1
tI,IU schJieß1fc1:1 dllrch den ge\\'a1tigen Bau des \Vestwallcs hat die deutsche
Baukunst eineIl neuen gewaltigcn Aufschwung erfahreu, dessen .Ergeb
Ilisse sich mit bestem R.echt neben die geschichtliclleIl SelrenswÜrdig
K;:iten steUen kö!]nen. Delltlich wird das auch im Auslande ancrkalll1l:
[jentsche ArchitektelI und ßallI11eister crhaltcn zahlreiche Aufträge. Lr
hlert sei nur an Prof. l\1Iuesm<InIlS General- und StadtbebaUllngsplaIL iÜr
>,)fia. ein großartiges Vorhaben, in delJ1 siclt die Genialität der Heucn
l: l1tschetl Städtebauktlllst ein l11oJllll11elltales DeukmaJ zu setzen im Begl.ilf
b;. AllCl! hier arheitct der dentsclte Baumeister )111 stärksten Maße zum
c\Itc;eheu der deutschen Knltur, Zltlll Wohle der detltschen Sprache.

i  \\ I I ' ; !: af ri '  e  1 ea! 1ie b ;f:tli,n %J  ht I 1g  it J[ I \I g fcJ   .st  [llt  !;cVn B  II:
1. d:-"lttsclten .Fachzeitschriftcn uud Biichern, auf deutschen Iiochschuleu tli!U
e l, tJiversitäten stIldieren können - tttld dazu bedarf es der deutsc!g'l

S!)Jachc. fVlan denke nur etwa an Gottfried f.eders .c;I-oß<1di e PJa1lUJI!:;
d.:t" kÜnftigen Stadt, die er in großartigster 'Weise in seinem \Verke "Die
ll tIe Stadt" dargesteIJt hat. Hiel- \vird von einer neuen vVeltatlSChaUUllg
111d \rVeltatlsicht aus der Städtebau in einer 'Weise HeH gesehcl1, \vic CI
sdt 200 Jahre!1 nicht mehr versucht wordcu ist. Eine Piille von militari.
he!!, wirtschaftlichen. sozialcn und kulturellen Neucn!IIg'en ist in Feuers
f'tÜlIe hil1eillgearbeitet worden. Die deutsche Stadt der Zllkuuft wird deI
l;Sal11teIl iu- lInd ausläudischen Baukunst ebensovieJ AnreglllIg- bictet!
\',ie die größteLl Dmrwerke der deutschen Vergangenheit. Sie wird
CUCltsovjele ßewunderer alls aUen J-linnnelsriclItungell anlocke!] \yie jene,
lind sfe 'wird SOlIlit anch für die Weltgeltrl11g Jet" deutschen Sprac1lc
010ßes leisten.

So zieht :sich VOll der schlichten Arbeit dcs BalJelldell deullich eiu
ß,lnd zn dem. was als r;nderg:ebnis kLtltnrelles Allsehen der Nation ist.
\0111 namenlosen Bauarbeiter, wie er einst beill1 DOlllbau tätig Wal" 11t)!.1
I:ente die Autüb<lIwcn durch das Großdeutsche R.eich legt, reichl CÜIC
l'lrekte VerbJlldllng zUr Altsdehnung der deutschen Sprache iu der 'WeIt.
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ft He Stahlbilllilulträge müssen lIor ßllsfiihrUiI!I
dem VergebungsillllssGhuß Slahlbilu vorgelegt werden

Der Geueralbevollmäcl1tigte für die l e!!:ehtt1g- der Ban\\'irt.schaft haI
angeordnet, daß künftig die Stahlbaufinllen alle iJIl1erl erteilteu Aufträge
\'(]r Ausiiillrtll1g deIn Vergebung.saussclluß Stal11bau vorzulegclL habc]].
Dieser entscheidet darÜber, ob die beauftragte oder eine andere firm<!

fji:II    ; a I  s/ I  :i-ts      : ili r   ;I i ffi  :.;     iC e iS  lij{;;  i rl :I
berÜcksichtigt.
. Der Ven,;ebungsaussclmß \virkte bisher Imr bei der Verteilung hehörd
Ilcher Aufträge, z_ B. der Reichsbahn, der Alltoball1l-Gese1Isclrait US\V"
'1I32.1!HO Hef137, Seite 1 12. SC'ptC'mbcJ.

Vielfach unlJeLI1Ult ist. llaß iu
nUJgs\vert zu bestiulluten Zeiten
rUllgsS!IIIUUe (z. ß. bei LietenItJg,ell
eirIcr kurzfristiJ.:cn Nacll\-crsiclrerI1!1J.;
Nadl\"ersicherung betragen

bis zn 10 T<1!J:en
bis zn 1 Illonat
Übel 1 l\lonat his zu 2. j\iotlatclJ
iibel- 2 Monate bIs zu .3 1\lou,ltcll

der Jaln-ewriill1ie.

1..'10 \. H.
15 ,..ti.
20 \".11.
30 Y. H.

gew.esen111 diedem an diesem
Bei der Vorratsversicherung mit Nachzeic:hul1[]gspHkht ist deI. \'\: r

ichentl!g'::'lIe}IIIler berechtigt. (lie nachversicherten SU1!llIlen Jederzeit Zll
venni1!derll oder ganz zuriickzuziellen, insoweit die Vorräte Eicht mehr
vorhanden oder in ihrem \Vert vernrinderi ;-;iud. Erhöhuug der für die
Vorräte versichertcn SUtulllC siutl VOll delI Verskllenrngs'gesellschaft n



jedcrzci  auf o. U1ld schriftlicher  t1fgabe .des Vers;icherUlrgsnehmers in I tih r die ,E hebunK der Soz a ausgleidisabiabe. \;om 5. August...1940
der WClse zu ubernehmen, daß dIe an el\lem bestJl1llllten Tage aufge- ROßt I Se11e,J077, I StBl. Seite 729 --- und der Ersten Durc.hluhnm
gebene Versicherungssumme fÜr den gleichen Tag n1ittags 12 Uhr für die verordnung hierzu vom 10. August 1940 - ROH!. I Seite 1094, RStOeseIJscl1aft verbindlich ist Seite 737. Der Reichsminister der finanzcn hat allS Anlaß der Einfuhrt

Viele Gewerbetreibende schließeIL die soger1anllte Waren -Einheits- der Sozialausgleichsahgabc einen Runderlaß vom 10. August 1940
Versicherung ab. Diese gewährt Versicherungssc!1utz hir sämtliche Roh- Seite 2920 - 40 III - herausgegeben - abgedruckt im ReichsstcuerbJ
stoffe, sowohl lialb- und Fertigfabrikate, alle regelmäßig ergänzten Ma  1940 Nr. 69 S. 738 ff. - der unter Ziffer 4 nähere Anwefsungen Über I
terialien die im Qeschaftsbetriebe bei der tIerst JlUJlg der Erzeugnisse Entrichtung der Sozjalausgleichsabgabe durch Steuerabzu  vom Arbei
verbraucht lind dabei Bestandteile dieser Erzeugnisse werden, ferner lohn enthält. Diesem Erlaß sind besondere LohnsteuertabeUen beig-efii
ALlfrlldc!1l1ngs  Lwd Verpackur:gsl1Jaterialien, und zwar während der Elsen  aus denen sich die Lohnsteuer der polnischen Arbeitnehmer einschließlI
ballll-, Post-, Kraft\V'agel1 , Fuhr-, Handwa.zcn  111ld Botentransporte und de!. Soziala.usgJeichsabg.abe ergibt. Der Erl ß nebs  diesen TaheJ!cn kn
währclId der im Verlaufe des GülerumIauis oder Fabrikationsprozesses bel dcr Relchsdruckerel (VerlagsabteJlung) ln ßer1tn SW 68. Alte Ja!\{
eintretenden Lagerungen. Durch den Abschluß der Waren-Einheitspolice straße 106, käuflich erwo.rben \verden. Bei der Bcslellut1g erforderlic
fE1Jlen Einze]poJicen fur Transpbrt  Einbruehdiehstahh Wasserschäden Angaben: RunderIaß des l(elchsmin!sters der .Finanzen vom 10, Auglusw. fOt!.' 1940, S. 2920 - 4011I verkäufliche Nr. 989. Die bisher erlassenen V,

In den vorstehendeIl AusftlhrutJgen wllrde allf die Notweudigkeit schdften des Reichstreuhanders der Arbeit über die :t:inhehaltuttg \
Zweckmäßigkeit det" Versicherung des Warenlagers hingewiesen. Da Lohn- und Geh ltstei!en bei polnischen Arbeitneh111?f!l. sind al1  die obe
Verhältnisse bei den einzeltlen Gewerbetreibenden zu verschiedcll gc  genannten Bezuge !licht mehr anzuwenden; soweIt Jedoch bisher n ,
I2gcrt sind, kann nur im Einzelfalle auf Grund der vorhandenen Unter- diesen Vorschriften des Reicltstreuhällders verfahren worden ist, kann
lagen beurteilt werden, welchc fornl der Versicherung aIU zweckmäßjg  dabei sein BewendeIl behalfen.stell ist. -S
Der Jilrbeitsei Silil in der Billlwirtschafi
150000 DienstverpiIicbtungen. - Ein Bericht von Staatssekretär

Syrup
Die seit 1933 einen ganz ungewöhnlichen Aufschwung

erlebt. wurde die bisherige Iiöchstleistung erzielt. Die
.Iallresbausul11me auf 11,5 IvIiHiardell l(M, fast auf das Doppelte
der Jalrresbausu1Tlme vor dem \iVeltJ(t.ieg, Diese holle Anspannung hat
bis zum Ausbruch des Krieges unvermindert angehalten. Auf Grund der
ArbeItsbücher wurde ci ne Al!Szählung der vorhandenen Bauarbeiter vor
genonm1cn, die 1,9 Millionen ergab. Rund eine ViertelmiHiou waren in
andereu WlJ"tschaftszweigen tätig, Der KrieJ'.sausbruch wirkte sich audl
HO Arbeitsei11satz der ßauw!rtschaft einschneidend aus. Im einzehIen
berichtet darüber IHl "Deutscllen Baumeister" Staatssekretär IJr-. SYrllD
vom l eichsarbeitslllinisteri\1m. Im Spätherbst 1939 hetruio!:en die Anfor
derIlngen der Bauwirtschaft an zusätzlichcn Arbeitskräften rund eine
halbe Md1ion. Bei diesem großcn Bedarf war es verständlich, daß selhst
der ul!gewöhnllch harte \-Vinter. der in normalen Zeiten Jiunderttausende
von Bmwrbeitern freigestellt haben wurde, nur eine gering:e Arueitslosig
keit !lntet. dcn Banarbeitem brachte, die schaH im Frühjahr wieder auf ein
Minimum zusammenschrumpfte, !nl Juni wurden von den Arbeitsämtern
mIr noch 543 Arbeitslose bei den Bauarbeitern gezählt, von denen nur
38 vo!! einsatzfähig: waren. Bewußt wurde zunächst davon abgesehen,
alle lllelltkriep;swichtigell Ballten sof01"l .stillzulegen. So konnten bis zum
.FrÜhjahr noch zahlreiche dieser Ballten iertiggestelJt werden, Im t'rÜh
sOlllmer ergab sich jedoch immer stärker die Notwendigkeit, die Bau
tatlgkeit mehr und mchr at!f die kriegs- lind lebenswichtigen Bauten zu
beschränl{e!1. Durch besondere K0111l11issionen mußten alle Bauvorhahen
auf dIe Notwcttdigl\elt ihrer Weiterfül1rung: geprÜft \verden. Damit war
eiue Ulllschichtung der Arbeitskräfte 1Jotwendi.,;;., die von den ArbeHs
ämtern auf Gntud der Verordnung Über die Beschränkung des Arbeits
pl8tzwechsels dorchgeführt wurde. 111 der /':eit von September bis Mai
::;il1d allein 586 000 Baufach  lind Bal1hilfsarbeiier durch die Arheitsämter
gel<1.nfen. VOtl diesen sind rund 200000 Arbeitskräfte zusätzlich bei Dring
lichkeitsbauten eingesetzt worden. Daniber hinaus haben die Arbeits
ämter in der ßauwirtschaft in beachtlichem 1'VlaBe von der Dienstver
pf!ichhmg Gebrauch machen mussen. F:s wun.!en in der genannten Zeit
75000 DaLtfacharbeiter und 79000 Bauhilisarbeiter für Dringlichkeitsbauten
verpflichte!. Bei der weitelcn Enhvicklung der BauHtijgkeit wäl1rend
des Klieges muß davon ausgegangen werden, daß in der Ballwirtschaft
zu/zeit 1und eine i'Vlillion Arbeitskräfte tätig sind lllld eine Ausweitung
dlescs Arbeitseinsatzes I!!Cllt möglich ist. Die Neuzulas.5ulIg von Ball
vorhaben jst somit all die Strclchung geplanter älterer Ballten gebunden.
Zu einer ge\vissen Entlastung des Arbeitseinsalzes wird die Beschäfti
gunf{ von Kriegsgefangenen beitragen, nacllllem bereits 175000 ausländi
sche ZJVilarbeiter in der BauwirtsclJaft eingesetzt wurdcn. Der Staats
Sel{fetär verweist zum SchlurJ <lIlf (Iie gewaltigen Aufgaben die eier Bau
wirtschaft nach dem Kriege !In Wohnungsbau, im Ausbau des Verkehrs
netzes \tnd der großen Zentren des Reiches erwachsen \verclclI.

Erheblm  einer $I!Ziillilli
IIl!iI dem Eiillcommell der

Die Fiua!1zämter geben bekannt: Nach der Verordnung Liber die EI'
1t bI!lIg einer Sozial ausgleichsabgabe vom 5. August 1940 haben die Polen
eIne SozialausR:l ichsabgabe in Höhe von 15 v.li. des Einkonlinells als
Zuschlag zur EIIlKomnlensteller zu entnchtelI. Bei polnischen ArbeitneJI
!Her!! wird die Sozial ausgleIChsabgabe durch Steuerabzug vom Arbeits
10hl1. erfloben, !eder Arbeitgeber hat bei den von ihm beschäftigten
j).olrnsc en Arbertnchmern, soweit sie nic:ht deutsche Staatsangehörige
sllId, die SozIalausgleichsabgabe als Zuschlag zur Lohnsteuer einzt!
behalten, ull.d zwar erstntalig von dem Arbeitslohn, der für einen nach
den1 .31. J1I,II 1940 eildelIdelI LohnzalllUllgszeitraum gezahlt wird. Bei
sonstigen (msb.esolldere einmaligen) Bezügen ist dic Sozialau'sglcichs
abgab  erstmalig von deJ1 Bezügen einzubehalten, die nach delll 31. Juli
1940 gezahlt werden. Die SoziaJausgleichsabgabe ist zusammen mit der
L:0lmstctlcr all d.as f"inal zal11  (Finanzlcflsse) abzltflihren. Von der Cllt
lchtung der SozlalausglelChsabgabe sind befreit POhlisclle landwirtschait
llche ArbeitneluJJer, die unter die Reiehstariforduung .für lalldwirtso;;haft
Ji he Ar1)eitskräfte VOII! 8. Jal1uar 1940 O eichsarbeitsb1att S. IV 38) bnd
(he da .u erg ng neJI Änden\11gen und Ergänzungen fallen. Die EinzeI
!Ielten tlber die trhcbu g der S ziaJallsg1eichsabgabe, insbesOlldere über
JJ:re  erech.Il1tlJg und die Betlrtet1 ng der Frage, \Ver als Pole Ün Sinne
<.heset BestwJ)!1ungen anzusehen 1st, ergebcn sich aus der Verordnung
OBZ. 1Y.l{I Huft 37, Srltc 2 12, SeIJtf'ml)('1

Urlaubsrechte bleiben bis 1. Oktober
Bei Wiederejnführung ues Urlaubs nach der Sperre in den crAi

Klieg:smonaten hatte der R.eichsarbeitsruinister bestimme daß 501(:1
UrlaubsansprÜche nachträglich zu erfüllen sind, oie wegen der Speh
nicht erfCi.Ilt werden kOlJnten. Nach der bisherigen R.egelung salJte J1

; 1d\ eerd  ;a::! d a fn   rfa it dd:[ 0 ,  ;s: ;         ;      sJe  i i 1

j)1wkt nicht eintreten. Der Minister hat hiel. eine Erleichterung ' . J . 1 t .
verfugt. Nunmehr \vird eiJI Verfall des UrJaubsanspruchs vor dem 1. CI
tober 1940 nicht eilltreten. Gleichzeitig ist die Möglichkeit eincr Ab
tung durch Oeldzahlung dadurch erweitert worden, daß es Z1\ einer ::1\
stimmung des Reichstreuhänders oder Sondertreuhänders der Arbeit hi.lizu nicht bedarf. 1

Die Gemeinschaftshaftung der Wirtschaft für Ausfälle Ibei Kriegskreditell l
] iCh ü I  f  hda  e ; je  ;'     :i  lie i e K     ll  trg j;h; sa lb erngo     i
Der Ministerrat hat für die Reichsverteidigung nunmehr festf;"eIegt, ;Ii:
\veJchem Satz die Wirtschaft für Ausfäl1e bei Krediten haften II1Uß, ,J
atlS Anlaß der durch detl KriegszustalId beJiIlgteIt wirtschaftlichen Ve
:::.nisDf  Da ; s il hi:: :  r bSa  id? \  ; I h;  s7    r    't  lCui  1: t \ \e
lllld die Deutsche Gesellschaft Hir öffentliche Arbeiten (Öffa) geben  eg
KrieRsbeginn solchen Betrieben Kredite, die BetriebsumsteJJullgen, ,!
besserungen, Erweiterungen und Neuerrichtungen für kriegswirtschaftlkW
Aufgaben vornehmcn woUen. PUr die Ausfällc, die bei diesen Kredi_d

i l r ti ll R    : iubl; ;7r  t1  ::tr it   I  li,   .nd   t \    1  ! ,ftt e I 1 : l
i   ndn a l    I(  : ;  : a ;lJod  e Ii  d\         :   :tl.ll   I: lldilu }  :I
bei Krediten ein, die von der Deutschen Inc1ustriebanl{ oder der Ba1l1

} ?ocu  g ede U    Jrle eß:re{1 ;Ö :\:t ä  s;1 al1J t  i.cA, diDi a  ä
benötigten Betrage werden VOll den Reichsg-ruDPell oder KammeIn

I : h ee    i     a1ii  li        hl b1 ;1 \    d   !l6)  ;.i1   t Ii6il ud ;  U 'il)
Jage kann heute noch nichts gesagt werden. Der Umfang der Ausfälli
,:vird  ich erst fcstst lJen Jas.sen, wenn aUe Kredite für k1iegS\virtsch<1.1
hche Zwecke abgew1ckelt sel1l werden. Aus deIl1 Bericht der Deutsch,"
Industrie.bank Über ihr Geschäftsjahr 1939140: geilt Jedel1faJ[s hervor, dl
die verelllbarten Tilgungsbeträge durchaus piinktlich elJJgehen Ultd sog,
vorzeitige lWckzahlungeIl häufig sind. Die Kredithilfe der Öffa ist übu
haupt I\ur in sehr begrenztem Umfang ill Anspruch g'enommeu würdcl
Bis zum 1. August 1940 hat die Öffa nur 92.3 Kredite iH Höhe von 4(1,
Millionen Rfl'l gegeben. AlIgesichts dieser g-erirrgen Inan.s.pl"tlcllIlalrl11e (ie!
Öffa Kreditc lconnte der Wirtschaft die volle Iiaftung für eHe AnsftJIljzugemlltet werden. !

I

LOhnzahlungen und ..überweisungen fiir slowakische Arbeiter .1

An slowakische latldwirtschaftliche unÜ gewerbliche Arheitcr, d l
durch Vermittlung des Relchsarbeitsmiuisteriul11s und der z!tsbwligc
sJo\va1tischen Dienststellen in Deutso;;l1land Arbeit aUfgeJIOIl\lllen hah
oder iJ1 Zukunft aufllelunen, darf laut RLll1der!aß 69/40 D. St. des I-(eicJ:s
wirtschaftsn ini.sters Lohn ohne devisenrechtliche Genehmigung ausgezall*
werden. DIe Arbeiter können ab 1. Septewber 1940 LoltllCrspartlis11
r     I, iI t d B:\    .b   :':i 'a  r:       bY1gl\I lgAil:b rt  1 J    In:l    eR ,1isi
MQnat, unverheiratete gewerbliche Arbeiter bis zu 60 PM im l\iIo1!<l
verheiratetc landwirtschaftliche Arbeiter bis zu 55 RNl im Monat uI)ve
h irat .te landwirtschaitliche Arbeiter bis zu 40 R!vl im Monat. bie Be
tncbsfllhrer weiden durch das Merkblatt, das ihnen VOIll Arbeitsamt Zll
gestellt wird, über das bei tler überweisuug im einzelnen zu beachtend
Verfahren unterrichtet.

Zeitscbrifteuschau
De1.  tablbau. VCl"lag Wilhelm Eknst & Sohn, BeL"lin '\IV 9, Köt1wnel' Sb aße :b13. Jahrgang,
Heft 19/20 vom 6. September 194.0. Inhalt: Hallenbanten ftir eIn Walzwerk. VOJ
ReglerungsbauJ?eÜ;ter Studlenrat Walte!" Meinck. _ Das SpannungsPl'oblem dp
achsensYTnmetnsch belasteten dicken Kugelschale. Von Dozent Dl'. MilosV!
Hampl, Prag. - Untel1Hwhung über geschweißte DoppDlbleche. Von Dr.-IIlgErnst Klosse, VDI., Köthen.
\'fiJ."tselmftlichc KUJ:zbriefc fiber Steuer-, Verkehr",-wescn, Wilischaftskunde. Rud

. Lorentz-Vedag, Charlottenburg 2, Berliner Straße 42/43, 21. Jahrgang.
LIeferung 36 vom 3. September 1940. Inhalt: Emkommenste1.1cl"fl'agen. _ Pnchl
notrecht. Von Re.eht5anwalt Dl'. Halms Pete!' Danielcik, _ LoJ11lstel1el'. (For!
se zung.) - PostgebUhrenUbel'sicht. Von PostiniipektOl' Pabst, Triel'. _ Ku!'tbl'lefwoche NI'. 36.
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! Reichsinnungsverband des' Baugewerkes, Bezirksslelle Sc b I e sie n für das
Relchsl.mung$verband des Zirr,merer,';anC,;iarh, 5reSi2.L!,

fur da  Ti d1Ierh2.[1d\'{Er!.:, 3r $iJ.u,
Bres!au I, den 1. September i940.
SandsfraIje 10
Cr. H.!Ha.

Fernsprecher: 54987
:' postscheckkonto: 78673

Hk das

An unsere Mifglieder!
(1) Betreff: Erwerb von Altkrafffahrzeugeß der Wehrmachf

Fur den Erwerb von Altkraftfahrzeugen der Wehrmacht IsI gruods<ltzlich der
£eVOllmac:htigte fÜr den Nahverkehr Breslaw - Oberpra:sident _ zuständig. Nach
den vom Herrn Reich5verkehrsminister erlasse;1en Bestimmungen unterliegt der
'ierkau1 von Attkraftfahrzeuger, der Wohrmacht ebenfalls der Bezugsch&inpflich! Die
Sezugscheme hier;ür werden 'Ion dem Bevollmächtigten fur usn Nahverkehr clUS'jegeben.

Wir Antruge tiber uns an den. Bevoilmilchtlgtenfcl' den wir unsere Slellungnahme zu dem Antrag
c'ar/eRen

(2) Behelf: Fachliche Yors.chriflen zur Regelung des tehllingswesens
im Maurerhandwerk

Auf Grund verschiedener Anfragen welsen wir darauf hin, daß die oben
,-ienannten fachlichen Va ,schritten bisher noc:h nicht !m Drudc erschienen sind. Wir
hoffen Jedoch. daß die Herausgabe in Kürze erfolgt und werden so dann durch
;':undsdlreiben enlsprechende Mitteilung ergeher'l lassen.

(3) Betret!: Arbeitseins.a1z in der ßauwirlsc:hall
Wir ubermiltel;1 nachstehend eincn äUß0rst wichtigen Erlaß des Herrn Pras[.

Jentsn des Landcsarbelts<:Jm!es Schlesien vom 31. August 19 O, ,der die Frage dei
'(er.setzung von Baudrbe1tern von einer Baustelle ZUr anderen Innerhalb des
glolchen Bauuniernehmens und die Zusammenarbeit zwischen Arbeitsamt und Or
',;,ml atJonen dei" BauwIrtschaft bei Diens!verpflich!Ungcn Im Baugewerbe behandelt.

Besonders  us letz1cr8ffi Erlaß bitten wir .<:u entnehmen, daß alle Dlenstver
nftichtungsantrage unserer Mi!glieder in Zukunfl an uns zu richten sind.

Die weTtere Prufung erfolgt sodar1n durch di.JS zustandige, Arbeitsamt bzw
_andes<'lrbeltsi:Jmt.

Der Prasident
!cs Landesarbeitsamtes Sc:hlesicn.

G, Z.: Ilc  5230 3[136
Rundverfugung Nr. 1015/40.
Breslau den 31. August 1940.

An die ArbeiJ.äm!er im Bezirk des Landes.arbeitsamtes Schlesien
jet r I f f! Arbel!seinsatz in der BauwIrtschaft.

Das Arbeitsamt Bres!au hat mit den Organisationen der Sauwirtschaft Grund
'.ätze lIber den Arbeit el1'lsalZ Im Baugewerbe test.gelegt, dIe <lb sofort "on,ämtllchen Amtern meines Bezirks in folgender Welse zu beachten und an:zu."enden sind:
I. Versetzung von Bau<lrbcitcm von einer Baustelle zur anderel1 innerhalb desgleichen Bauunternehmens. _ _

Ebenso .wie iode E;instellung und Entlassullg von Bauarbeitern Ist grund
sat<:lich iJuch die Versetzung der Arbeitskräfte von einer Bauslelle ZUr anderen,
und zwar auch innerhaib des gleichen Bi'wunternehmens, an die vorherige
Zusllmmung des Arbeits.amtes gebur:den. An.der.erseits legt das A!betlsamt Weftdarauf der Wirtschaft la Oe vertrctoare FreIheit zu lassen. Es 'Ist deshalb 10
gemeinsamen Verhandlungen der unterzeichneten Stellen mit sofortiger Wirkunq
10lgende Regelung gotroffen wOrdQW
a) Die Zu 1immungi ist bi  auf weiteres be: Vers<;1!zung von BauarbeItern voneiner Baustelle zUr anderon innerhalb dos g!elchon Bauunternehrnen  dann

ni c h t erforderlich. wenn
1 es 's.ich um S!ammarboiter handelt, oder
2. beide SiJustellen 1m gleichen ArbeitSi:Jm!sbezlrk liegen und bei der ab

gebenden Baustelle keinerlei Drenstverpflichtete beschi-lftlgt sind U!ld auchkein AntriJg auf. Dlenstverpfli hiUng lauft.. .
b) In a!len anderen Fallen muß dIe vorherlqe ZUstlmmUrtq des Arbeitsamteseingeholt werden . ...
c) Verstöß: ein Betrieb kün!tig geger"! diese Regelung, so wird fur Ihn und

gegebenenfalls allgemein die Vergunstigung zu 1 wieder aufgehobert.
2. Zusammenarbeit zwiscilCn Arbeitsamt und Orga.nis<l.tionen der Bauwirtsch<l.fi bei

Dienstverpflic:htu gen im Ba gewerbe. g von Baualboitorn ,st U a. anzu
Arl bei anderen Bauvorhaben der

. Don Antragen kann grundSclt lic!l
wenn mcht ;;;uvor alle bei weniger vordrInglichen

Bauvorhaben beschäftigten Kräfte der Unterne;,merfirmen eingesetzt sind.
Arbeilsamt und Wut5chaf!sgruppe Bau!ndUs!rie bzw Reichsfnnungs.verband wer.
den in Zukunft qemeinsam prüfen, inwIeweit die Angaben der Betriebe zutreffen
und in welc:hem Umtan.'f!E' eine Dienstverpflic:lltung notwendig ist. . .Dlertstverpflichturtgsantrage sind ab sofort Von dem Unternehmer seIner Wlrt

S hafts rganl,si'l.!lOn, d. 1.:
li.ir die aäuinduslrie: Wirtschaft"gruppe Bauindus!rie, Be1irksgruppe  Schlesiert, Bres

!Lr das B   QnSdc    ;rü   ch  nnung5Verband dos Baugewerkes, Bezirksgruppe Schle
sien, Breslau I, Sandstraße 10,

fUr das Steinsetzer. und Pllaslerergewerbe: Reichsinnungsverband fur d<l.s Pflasterer
und Straßenbauhandwe:rk, _ BresliJu I, Sandstraße 10,

013Z.1940 Heft 37,Se[te I 12. September
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Dichtungsanstrich für Beton,
Mauerwerk und Eisen.
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in verschiedeneIl'! Sysiemen.

EleUtrfseh  Tonoo@rhe Dbef m l n2enöls
lIeinrid, $IIIi"'hll'

la! II!J g e lJ'i Ö! s O et1l;o tLiegnitz)
Postschließfach r:r. 2D :: fernruf: langenölfO (Bez. Uagl1itz) fJr. 240

V::>!1 Bez'JQschelnen erfoigt auf
a) [inzelantrag,
b) Anlrage von Betrieben

Art wird tur unsere Mitglieder kaum in Betracht kommen, da 95
'im wesen111den um Großunternehmen mit mehreren Betrieben an ver
Orlen ul1d geJrennler Beschatfungseinrichtung handelt

Es sei daher im folgenden n<;r auf 'den Einze!antrag eingegangen.
Der Bezugschein 151 Qrundsätziich von demJenigen zu becjntragen, der das

Kleidungsstück benöHgt. Er laGt sich zu diesem Zwecke vor! seinem Betriebs
führer bescheinigen

ß u ;  ac;c  a  :    lei1 i guneds  s :r d I     n b  tÖHqt,
c) daß er von seinem Betrieb mit Bekh,:Hdung nicht versorgt wird.

Die unler b) genannte Bescheinigung Ist nur dann erforderlich, wenn .das bishel

getragene Stück nicht mehr gebraUChsfähig .. i.l, wev . on SiCh . der Betriebstuhrer dUrch I

BesichtigJng uberzeugen Wlra, oder wenn bei Neueinsteilung oder Berufswechse!
ein noch nicht vorhandenes Be lei'dung>stuck bendHgt wird.

D!e unJer c) genannte Bescheinigung isl deshalb notwendig, weil ,bestimmte
Großunternehmen unmittelbar dureh die Reichsstelle für Bokleidung mit Groß.

bezugscheinen betreut werden, Ist In dem Betrieb ein Betriebsobmann vorhanden, I

so muß <:luch dieser das Vorliegen der erwähnten Vorausselzur,gen bescheinigen.
Mit den B"scheinigungen geht der Antragsteller ;zum Wir]schaftsamt (Karlen

ausgabestelle) und slel!t dort den  orges hriebenen .Antra  auf Ausstellung einesBezugschemes. Dabei rst ratsam, die Klelderkarie mitzubringen.
Will oder soll der Antragsteller nicht selbst turn Wirlschaftsamt qehE'n, um

unnötigen Zeitverlust bei d. r 'Arbeit zu v rmeiden, so kann -:Jer Be!rieb den A:ntr.ag
1Jrller 'Beitugung der erwahnten Bescheinigungen beim WHtschansamt schn.ftlu::h
stellen. Dabei k6nnen in einem Schre:ben Antrage mehrerer Gefolgsch<lflsmitglleder
zusi;lmmengefaßt werden Doch muß der Be]rieb 'In diesem Schreiben ausdrücklich
<erwi'!hnen, daß es sich um Einzelantrage von Gefolgschafhmjtgliedern handel!.

{8J ,Beireff: Arbeilsbedingul1gen der Arbeitskräfre aus den bese1zten Gebieten
Nach dem Erlaß des Reichsarbeitsminis]ers vom 2 Aelgus! 1940 (Reichsarbeits

blMt S. i 424) sjehen lau] .,Reichsarbeitsb]at!" den Arbeitskräften, die aus den von
Veutschland besetzten Gebieten kommen, mit Ausnahme der ehemals polnischen
Staatsangehörigen nach don geitenden Vorschriften in ,allen Fällen die gleichen
löhne, Gehälter und sonstigen Arbeitsbedil'lgungen zu, wie gleichartiq,en deutschen
Arbeitern, Ein Sonderabzug vom lohn, wie er z.'B. <bei den pOlnischen Zivil
arbeitern angeordnet Ist  Ist nicht vorzunehmen_ Jenen Arbeitskrat!en ist auch das
Trennungsgeld zu gewähren, da.s unter den gleichen Bedingungen deutschen. Ar
beitern im Betriebe zu tehen wurde_ Der Grundsatz gleicher Behandlung schließt
nicht nur eine Schlechters!ellung, sondern auch eine Besserstellung der nich!
deutschen Arbeitskräfte dUS. Soeben hat  er ReichsarbeHsmini$ter den Reichs
ttp.uhänder tür das Wirtschaft gpbiet Brandenburg zum Sonder!reuhänder der Arbeit
mit dem Auftrage bestellt, eine Sonderrege]un  der Familienheimf.ahrtcn für aus.ländi c/!c Arbeilsklälle zu Ireffen. ,die den auslandischen Arbeitskraften einmal im
Jahre einen Anspruch du1 ehe Fclmi,lienheim ahrt In Ve.l'bindung mit ihrem Urlaubgibt. Der Sonderlreuhänder soll mit den ubrigen Reichstreuhandern der Arbeit
in Verbindung treten, sowie die DAF. und eine Reihe von Unlernohmcrn, die in
größerem Umlange ausländische Arbeitskrafte beschäftigen, vorher horen.

(9) BetreH: Vorprüfung der Bauen'würfe mii mehr als 20 f Eisenbedarl
Der Generalbevollmachtige fur die Rege]ung der Bauwirlschatt (GB.-Bau) hat im

Deutschen Reichsanzeiger Nr 201 durch eine neue Anördnu.ng seine 13. Anordnung
vom 20. Mai .1940 über die Einsparung von Bauelsen dahin abgeändert, daß die

firma Pa ul Lee h I er, Inertolfabrik, Stuttgart.
Büro Breslau. HerdainstrafSe 51.

von den Zentralinsta?Zen sOWie von de!:, größeren Bauunlernehmen eihqesctzt
Sparingenle:.J,e verpflichte] werden, Entwurfe tUr Bauvorhaben mit einem
baueisenb",darf von mehr als W.Tonnen dem Beauftragten des GB. Bau ..zur
vorzulegen, um ,die Notwendigkeit des beabsichtigten Gesamteisenaufwa
zustellen. V0.r Abschluß der PrUfung durch den. Bcauftragtendurfen
ingenieure Prufvermerke fur die Stahl anforderungen nicht mehr erteiJcn.
nachträglichen Bauänderungen hat sich der Sparingenieur die Änderungen Zu
Kenntms geben zu lassen und auch bcr ihnen die Anwendung eÜensparendErBauweisen dUrchzusetzen.

{fO) SeheH: Die Beldeidung von po!ni chen Arbeitern
Im folgenden$<eben wir auszugsweise einen Eriaß des ReichswJr!schaftsministers

- II Text 22034/40 Isa Nr 2ßQ - vom 13 Juli 1940 betr. Versorgung polnische;
Land- und Industriearbeiter mit Bekleidung. wieder

,,0.1.13 bisher gellenden Bestimmungen werden dahin a qeandert, daß kunftig in
den Falien,  Q denen der Arbeitseinsatzln Fraqe gestelllls!, Bezugscheine fÜr neu';!
K!oidung>_ 'Und Wasche stucke (außer Wdrmer Oberkteidunq) . <1UsQc.stellt. werdekennen, wenn dcr folgende Normalbesiand unterschritten ist: Fur Männer _
1 Anzug, 2 Hemden, 2 Unterhosen,,2 P<lar -Strumpfe. W<llme Oberkleidunq -soll nicht
auf Bezugscheine abgegeben werden. Weiterer Bescheid hierüber folgt zu gegl.'
baner Zeit. Die neue Regelung g-ill auch für entiassene polnische Krlegsqefangent:,die in Deutschland zelr Arbeit ein gesetz! werden_"

(Hf Befreff: Die !..ebensmifte!zuteiiungen im Eaubeiriebe
Nachstehend geben wir den Erlaß des Reichsministers fljr Ernahrung und lanQ.

wirtscl]af! vom 14. August 1940 - 11 C 1] -745 - bekannt, durch den die Zuteilung
von Son.derzulugen an Hülsentnkhten, Haferflocken usw sowie an Fischkonserven
unt":l bestimmten Vorausset ungen vorgesehen worden isj. Wie uns vom Rekhs.
ernahrungsmin!s]erfum bestatigt wurde, gilt dieser Erlaß auch fur Baubetriebe,
soweit diese krieqswichtige Bauvorhaben ausführen Tm Einzelfall steh I die Ent
scheidung d ruber, welche Bauvorhaben als krieGswichtig im Sinne dieses Erlasse,
anzusenen smd, dem zustandigen Gewerbeaufsichtsamt zu. Ob und gegebener;.
falls welche Anweisungen 'in dieser Hinsicht die Gewerbeaufsichtsämter von
ReichsCirbeitsmlnisterium erhaltcn haben, bedarf noch der KJärung_ Nötigenf<!!I>
ergeht hierlibcr noch eine besondere Mitteilung

Es folgt der Wortlaut des Erlasses:
"Ich ermachtig", d,e Emährungs1!mter, den Werkkuchen Jener [Q'legswlchlige1

Industriebetriebe, In denen bezüglich der Schichtdauer besonders hohe Anfor
der.ungen an die Ge(olgschaftsmllglJeder ges]ellt werden, so daß wochentlic'1
mindestens 60 Stum:l.en geiilrbeiiet wird, auf Antrag, über die bisherigen Zuwe;
sungen hinaus, vorlaufig fur die Dauer der Kalendermonate August, Septembe.,
und Oktober d. J. zusatzlieh weilere Mengen von Soja!ar:!n, Haferf!ocken.
/-fijlsenfruchtsuopenkon,erven und Hulsenfrüchten bis zum Höchstm<lß von je
250"9 jedes dieser Nahrungsmittel pro Kopf und Monat zuzuweisen, damit de"
0etu,gscnaftsmitgliedem dreoer Betnebe .im Bedarfsfali ein emfaches Essen
(warme Suppe) zus;Jtzlich verabreicht werden kann.

Flir Fälle unvorhergesehener Arbeit (uber die derzeitige Schicht dauer hinaus)
habe kh mil meinem Erlaß vom 19. Juli 1940 - 1111b 1670 _ eine Rege!unq
bereits getroffen Um nun auch für Jene Falle VOrzusorgen, In denen wege
grOßer und SIOßWelSer Auflrage, die im Interesse der Schlagkraft der Weh.
macht durch Verli'ingerung der normalen ArbeitszEIlt rasch erledigt werden
müs!en, die Gefolgschaftsmllglieder .In einer Schicht mehr als 12 Stunden. i;n
Betriebe zuruckbehalten werden, ermachtige -ich die Ernahrungsämter, auf Antr<19
den in Betr cht kommenden Betrieben ZUr Veri"lbreichung -einer nahrhaften zu.
sätzlichen Mahlzeit Fischkonserven (in öl oder Tomaten) ZUr Verfügung ,v
stellen, wobeT je Kopt und Mahlzeit Je ,zwei Konserven (.im Bruttogewicht vc
je 250 q) zu rechnen sind. Da die Abg,abe der Konserven ausschließlich den
Zweck -hai, die Arbeitskraft der Uberarbeit leistenden Gcfolgschaflsmitgiied"r
zu erhallon, ist dafür Sorge zu tragen, daß die Konserven nur hiertür VClw n'
dung haben.

Die Betriebe h<lben die erforderlichen M ngen beim zuständigen E näbrungs'
i1m1 <lm:ulorciern. Dem Antrage 151. eine Bescheinigung des Gewerbeau;srch!5
amtes bcizUfugen, durch die bestatigt wird, daß im Betriebe wegen frist.
gerech1er ErlediQullg kriegswichtig wirtschaflHcher Aufträge GefolgschafÜ.
mitglieder ZUr lJberarbel1 In einem Ausmaß herangezogen werden, daß die
Schicht über 12 Stunden hinaus sich verlangert. Die Zahi ,der solche UberGIrbed
verrichtenden GefOlgschaftsmitglieder und ,der .Zeit aum, währenddes.sen voraU '.ichllrch tagliche Uberarbeit erforderlich Ist, sind 'Im Antrage anzufuhren. Uber
die Vorwen?unq der zugeteilten FTschkonsürvonist ailmonatlich unter Beibrinqun9einer Bestatigung des GowerbeiJufsichtsamtes Liber die geleistete Uberarbf:lt
Rechnung zu legen

Beim ,Bezug des Sojafarins, der Haferflocken, der Hülsentruchte und d.J[
HLilsen!rLichtesuppenkonserven ist nach meinem Erlaß vom 20. M i 1940 _ 11 C111M - zu verfahren*).

Die Zuteilung der Fischkonservel'l an die einzelnen Ernährungsamter erfolgt
durch die Hauptvereinigung der deutschen Fischwirtschafl in _ ,Berlin IN $,
P ssauer Str-aße 29i30. Die Ernahrungsä,mter haben demgemaß >die bei ihn"n
einlpufenden Anfordo::runC!en der gemannten Hauptvereinigunq bekanntzugeben,
welche sodann hin.lchtllch der Ver1eiiung die entsprechenden Verfügungen!r.ellen wird."
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*) Nicht veröftentlicht.

(12) Beheff: Bauarbeiterlöhne für die Kreise Teschen und Bielil:r;
we'srlich der Zola

Der Reichstreuhänder der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet -Schlesien gibt ba'
kannt. daß mit Wirkung vom 1, August 1940 fur obengertanntes Gebiet die larne
der Or.t ktasse !V der Tarifordnung für das Baugewerbe im Wirlschat1sgebiet Schia'sien gelten. Diess'ind folgende lohns ätze:Facharbeiler. 64 Rpf.BauhilISarbeiter . 55,Rpf.Tiefbauarbeiter . 52 Rpf.

(t3J Betreff: PersönUches
Der untlCrzekhne]e GeschätJsfuhrer hat seit mohr eren Wochen vergeblich

sucht, ein Alleinmädchen zu erhalten. Diejenigen Mitglieder, die in der lage
ein ,solches zu vermitteln, bitten wir, sich unvefztiglch mit dem Unterzeichneten
Verbindung zu setzen. Entstehende Unkosten werden erset?:!.

Heil Hifler'!
Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirkssfelle Schlesien.gez. Albert Kur z E: r, gez. Dr, IH 0 c h bau rn,Bezirksin nungsmeister. GeschäHsführe r,

in aUer Güte'sind nach wie vor die bewährten Erzeugnisse für Außen
und Innenwandanstriche auf Putz: und Stein, - Unterlagen kostenlos.

Beeck'sche !Farbwerke, Beeck & to. Aurel Behr, KrefeBd.
QEZ.194() Heft 37, Seite II 12, September
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Betr.: Einsendung des Bezugsgeldes 1
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'"Je;

PÜnktlidlC Einhaltung der Zahlungsverpflifutungen he fjt
Arbeit. Wirtschaft und V Crtrauen fördern und störende
Beeinträdttigungen sowie nutzlose Belastungen in der Ge
srl:t.äftsabmc11ung vermeiden. Der lebendige Wille zu niitZ"
lieher Zusammenarbeit und gegenseitiger Dicmtl)arkeit
verlangt sorgfältige Wahrung aller Grundsätze 7 die dCUl
Ziele reihunsslosen und gedeihlidten Schaffens dienen.
Deshalb: Pünktliche Einsendung der Be.zugsge iihren

für das 4. Vierteljahr 1.9401
Der Verlag
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Verordnung über die liIiedereillliihnmg
der MehrarbeitslllSGhläge

Vom 3. September 1940
In Anerkennung der besonderen Leistungen, die von den Arbeitern und

Ängestel1tclI unter Verzicht aUI'Teile des l\'lehrarbeitsverdienstes in den
hisJwrigen Krie.Q."s111onaten verlangt werden Ji1ußten, und zur Vereinfachung
der Lohnablech!ll\lu:; sollcn die 1\lehrarbeitszuschJäge in dem gleichen
Umfang, wie sie vor Ausbmch des Krieges bestandw, \\Vicdcr eingeführt
werden. 1m t:in\"cmeluneu 111ft dem BeauTtnlgteu Hir deu Vierjahresplan
wird daher auf Grund des   29 Absatz 1 der Kriegswirtschaftsverol'dmmg
vom 4. September 1939 (Reichs esetzbIatt [ S. Hi09) folgendes verordJ1et:

Das Verbot des S 18 AbsatL: 3 der Kric.\!;"s\\'irtschaflsvcrorctnung-, Zu
schläge fÜr Mehrarbeit zu zahlen, wird mit \Virklln  \'0111 8. September
1940 auÜ:;ehoben. Mit dem gleichen Tag'e treten die Vorschriften des * 5
.der VerOl'dntlug Über dCII Arheitsschutz vom 12. Dezember 1939 (I\eiclls
gesetzblatt I 5, 2-:103) <tllßer KraH.

Be r] i 11, deu 3, September 1940.
Der Reicl1sarbeitsminister.

In VertJetl\/Jg,: gcz, Dr. S y r 11 p.
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Neue Kutturämter in Schlesien
Ämt für Baupilege, Handw'erksp[lege 11. LandschaftsgestattulIg eingerichtet

VOl. einigen Tagen fand im Landeshaus in Bres]a!l die Einführung del' vil'1"
Jleuen Ämter für Landeshandwoorkspflege u!!d mdustnellc Formgebung, fÜl'
Landesbaupftege. fur Landschaftspflege. ftil' schlesische Landeskunde statt. Durch
,die Schaffung tliesel' Amter i:>t die Pro\'im: SchJesicn dabeI, neHe Wege 211 be
schl'eiten, dJe dcr Vertiefung, Vel'innel'lichung und auch der Keuprägung der

uim
sfildsJeMJu

intle'i  g,
Wtmtf$  _isl?

So fraot oft tfftaunt  rI' Runbt b rdI bitWnbun\1 bdlAnnt ,b$!ut
1Jnbbothift itfrt]änmgöafürrrhrrinfarlJ btr  ulrrom V.1rtfchsft nhr rur1ahrrint
fhibrrIuarb mall, umjUutTl!.ufm.hrotemull hübfeht Slanl1r Gtt  dlo(tct,DirfC'!linM

iI1Ian rercbm, um niditutTir:ffrn JU nn:rbm, Wrrbuno;! .angdr tt VolltsvtT1llol;'mnUtt

i1rn113U Ne (fllönm unb bcQehn:nGrorrtrn urr!oltl1. rooUknumallbirl'rs \wrmum bit

tlin t. itmannunl btfhrutlmanmmalnil!rt . !riftvJl1mlm'bMfrlIlnmrtrdtafrinVnqrffm
hommm han11. wtil tbm Rritiljft fmbtIft.. ,hrit gmnm laffen,

WnkIl iriMJ1tmIM\Wiiff!lisI't. WuId>e.,riliU,
mue 'm!dl r.mlll id'lIftli_ 1mi!!!11 1ft.

'ÜBZ.1910, Heft 37, Seitß III 12. September

I

'''' eder Ausführung
Frö'tz PoMäll Sorauer ParkeHkontor.
Telatoo 2115
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J'\auerdur;;i1brüche Hir LUltschutzzwecke
Der PULlzC:lpr:i"i.d,,:::, o<:111esi"cfwn InÖÜstl"iegebiftcs in Gli>iwit  gibtbekannt: Rs 1st llll!: ;)'laut;rdurehiJ! uehc rOll den cJg=en



Varna) nach Murna beabsichtigt. Diese
Sofia. -7Varoa UJlI etwa 50 km' und VOH
80 km verkürzen.

Bautätigkeit in belR"ischellStädten

Zum Zwecke der Beseitigung der KriegsschädcI1 einerseits und ,der
Arbeitsbeschaffung- anuelel.seits sind von den beIgisehen Kommunen.
zahlreiclle NotsbtrldsVfO]ekte aufgestellt l1Ild teilweise auch inAnp;riff ge
IJol1une1\\vordeu.. So wurden von deli Gemeinden Oro[Jbrüssels wieder "
IHehr als 1000 Notstandsarhdter eingesetzt.' In COllrtrai werden das Rat
haus umgebaut. ein nel!cs Schwimmbad und ein ueues lvluseu!I! errichtet
Verschiedene neue Straßen \\,erden angelcgt. Besonders große Baupläne
hat die Stadt Me he]Jl, dIe für die Errichtung öffentlicher Gebäude
49 Millionen Frallc I!l ihren tlaushaH eingesetzt hat.

IJSlillld$bil!!IIOrhi!bell

Indexziffern der Baukosten
1928/1930   100

Aus ,.Wirtschaft und Statfstik O '
Die lT!dcxziffer der Baukosten iSt .gegeifÜber lvlol1atsdmchsc1miti

NIai U[H n,4 \.. H. g:estiegcn. Zl.!l1l Ted IlabcJ! Preise flir J\laueJ
steine, ivlauersaud und Kies sowie für KIempner- IJnd Tischleralbeitcn
etwas erhöht. Daneben wirkt sich die nachträgliche BerÜcksichtigung deI"
in Stutt aJ t seit L April 19."19 .cteltenden [iöchstlöhnc iur I3auarbeIter und
I3r!JJhi!fsarbeIter allS; diese Hüchstlö]1I1e Jiegen um 10 his 11 Rpt. Über den
bisher beHicksichthrtell Mjudesttarifsätzen i1ll Stl!!ulenJohn.

i 1939 i   1940 I i    1--2 40 __ jJ;i1 Nla  -JuJ!i . _, Juni I Mai : Juni

BerUn ... . 1 811  I S3,  i 83,8   I Stuttgart . . .-; 74,6 I 74,7 I 77.2
g    : : : :   :2 "   :  ,I  f:i GruP'p Iljndex- I ! I

Essen. . . . .1 80,0 I 79,8 : 79,8 ziffern j I
frankfurt a. M. . 1 81,5 SI,1 1 81,1 Stein.e u. Erden . 1 ' 76,; 9 7  " O I 1 1 73,6

I : Schmttholz.. 94'_ 1 v 9,5.1
tIamburg . . . 1 77,4 I 77,9 ; 7S,4 Baueisen . '. R8,0 88,0 j 88,C'.

Hannover . I 78,  I 78,5 I 78,5 Baustoffe zus. I 82,3 84,0 I 84,3
K rlsruhe , . '1 7 ,Z I 74.7 74,7 Löh e1).. . '.' : 72.2 72.2 72,8
g igSbe;g .i. Pr: I   :  1  &  ! 86,1 PrA]: ei  rd e   : I i

. . I ' --? i nebengewerbe : 83,S / 84,S j 84,6LeIPzIg . . .. '::J.  / 76,6 76,9 I IMagdeburg . . 81,1 82,0 82.0 Gesamtindex I IManchen , . . I 77,3 77,5 I 77,9 1928/30 = 100 79,1 79,9 80,2
NurnbeiL  .. ,80.4 83,8 I 83,9 1913 = 100 . 138.2 139,6. 140,Z

t) TarIflöhne für die in der Indexziffer berticksichtigten Bauarbeiter (Roh
bau) nach . ihrem Anteil an den Kosten. des Wohnhausbaus.

Weiterer Ausbau des !falens Asbestzement
\riederaufnahme d..r Asbchtzementel'zeuguug. Durch AJlOl>drHmg vom 5. Sep

tcmber 1939 Wfll die Herstellung ,"on Asbestzement bis <tuf die A1Jfertiguug '"Oll
EXpol'twiCren ':erboten, welidel' Rohstoff Asbest haupt:>.äch1icll 1J.l.1i3 <lew Aus.landebeL:ogcn werden mußte. Das Reichswl\'tsclH1.ftsministel' lUn hat jetzt die "\V!eder
aufnahme deI' Asbest.zenwllterzen!;"lWg mit dei. Maßgabe zugestimmt. daß alls den
an die Asbe-stzementJndusb:ie freIgegebenen A bestmengen In e('ster Linie erscn
sparende EJ'zeugniss.e hergestellt worden. Die Pro(lnktiol1 dle natürlich J10Cl1
weit lIJ1tCI> dem \>O!']H'I> errekhtellFriedCllsstand bleibt, iSt" "uw überwiegenden
Tell auf die HerstcllUllg \"on RO]lrCll und WeBplatten gelegt,
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r, 13 er] i u N ,:)4, Rostutl1a!er
zur Beachfu;lg cmpfehlell.

Fqr die Schriftleitung vorantworllich:Hochbauingenieur Paul Neu m 'a n n, Breslau.
Fur den Anzelgen1eil und Geschäflliche Mitteilungen verantwortlich: Waller S j ru t 1.,
Breslau. Anzeigenpreise, Nachlässe und Vorzugspreise rtach Pr islis!e Nr. 7. Post
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